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VORWORT DES GENERALSEKRETÂRS

Im Zuge der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der ersten Sitzung der Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung, aus der später das Europäische Parlament hervorgegangen ist, entstand diese Veröff entlichung, in 
der anhand von Archivdokumenten unserer Institution an die geschichtlich bedeutsamsten Debatten der ersten 
drei Monate der Tätigkeit der Europäischen Parlamentarischen Versammlung erinnert wird..

Die erste gemeinschaftliche Versammlung war bekanntlich die im EGKS-Vertrag vorgesehene und im Rahmen 
dieser Gemeinschaft von 1953 bis 1958 tätige „Gemeinsame“ Versammlung, deren historische und rechtliche 
Fortsetzung die Europäische Parlamentarische Versammlung ist, die aber mit den Römischen Verträgen 
sowie mit der Gründung von EWG und Euratom als einzige Versammlung für die drei Gemeinschaften nicht 
mehr die demokratische Vertretung einer sektoralen Organisation, d. h. des Kohle- und Stahlsektors, sondern 
eines Gemeinschaftssystems darstellt, das die gesamten Bereiche  Produktion und Handel umfasst. Der damit 
vollzogene Wandel der Versammlung zu einem echten Parlament macht den 19. März 1958 zu einem Meilenstein, 
der es verdient, gefeiert zu werden.

Bemerkenswert am zweiten Quartal 1958 sind die euphorische Atmosphäre, die Begeisterung für Europa, aber 
ebenso die akribische Analyse der Problemstellungen. Das Gemeinschaftssystem erstreckte sich jetzt zwar auf alle 
Bereiche der europäischen Wirtschaft, jedoch blieb eine Gliederung in drei Gemeinschaften, für die es drei Verträge 
gab, von denen zwei ähnlich waren und der dritte – der EGKS-Vertrag – wesentliche Unterschiede hinsichtlich 
der Verteilung der Befugnisse aufwies. Somit stellte sich das Problem der Koordinierung der drei Gemeinschaften, 
zu dessen Lösung die Zusammenlegung der Exekutiven neun Jahre später einen entscheidenden Beitrag leisten 
sollte.

Es ist ein Verdienst der Europäischen Parlamentarischen Versammlung, dass sie dieses Problem sofort erfasst 
und sich in einem ihrer ersten Berichte damit beschäftigt hat, der in verhältnismäßig kurzer Zeit erstellt und 
behandelt wurde, denn das gesamte diesbezügliche parlamentarische Verfahren wurde binnen drei Monaten 
abgewickelt. Die vorliegende Publikation befasst sich mit diesem Bericht hauptsächlich im Zusammenhang mit 
der während der Sitzungen der Märztagung 1958 geführten sehr ausführlichen Debatte über die Art und die 
Zukunft der Integration. Im letzten Kapitel werden die Hintergründe des ldamit zusammenhängenden Problems 
des Sitzes der Gemeinschaftsorgane, behandelt und die weiter zurückliegenden Ursachen dieser schwierigen 
Frage aufgezeigt.

Dem Leser dieser Veröff entlichung, der mit den Gemeinschaften vertraut ist, wird sich darin der historische 
Ursprung noch immer aktueller, wenngleich anders gearteter Problem- und Fragestellungen erschließen, und er 
wird sich damit auseinandersetzen können. Der in die „Geheimnisse“ der Gemeinschaften weniger eingeweihte 
Leser wird, so hoff e ich, darin einen  entscheidenden Moment einer Geschichte entdecken, die auch heute noch 
von unverminderter Bedeutung ist. 

Harald RØMER
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ERSTES KAPITEL
DIE NEUE PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG 

1.  GRUNDMERKMALE 
Die Römischen Verträge, die am 25. März 1957 unterzeichnet wurden, treten am ersten Januar des folgenden 
Jahres in Kraft. 

Die Europäische Parlamentarische Versammlung, die die Verträge als Volksvertretung der nunmehr bestehenden 
drei Gemeinschaften vorsehen, ist keine aus dem Nichts entstehende Institution: sie ist Nachfolgerin und 
Inkorporation der Gemeinsamen Versammlung der EGKS, deren Charakteristika und Befugnisse von ihr 
beibehalten und erweitert werden, wenngleich mit einigen, mitunter nicht unwesentlichen Unterschieden.

Eines der von der neuen Versammlung beibehaltenen Grundmerkmale, das ihr die Entwicklungen der letzten 
50 Jahre ermöglichen wird, ist die Unabhängigkeit sowohl gegenüber den übrigen Institutionen als auch 
gegenüber den Mitgliedstaaten. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis auf einen 
politisch-diplomatischen Vorgang, der sich zwischen Januar und Februar ereignete. Auf einer Tagung am 6. und 
7. Januar verpfl ichten sich die Minister der Sechs, den Mitgliedern der künftigen Versammlung aus den jeweiligen 
Ländern die Wahl eines Italieners zum Präsidenten der Versammlung zu empfehlen. Eine Woche später fordern 
das Präsidium der Gemeinsamen Versammlung und die Vorsitzenden ihrer Fraktionen mittels einer Erklärung das 
Recht der Versammlung, ihre internen Organe in voller Souveränität zu benennen1. Wie wir noch sehen werden, 
wird der Franzose Robert Schuman der erste Präsident der Europäischen Parlamentarischen Versammlung sein.

Zusammen mit dem Gerichtshof ist die Europäische Parlamentarische Versammlung ein gemeinsames Organ 
der drei Gemeinschaften2. Das gleichzeitig mit den Römischen Verträgen unterzeichnete Abkommen über 
gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften bestimmt, dass die Befugnisse und Zuständigkeiten, 
die jeder der Verträge der entsprechenden Versammlung überträgt, durch eine einzige Versammlung ausgeübt 
werden; der EGKS-Vertrag wird entsprechend geändert. Mithin handelt es sich um eine einzige Versammlung, 
die jedoch nach drei verschiedenen Rechtsvorschriften tätig ist und in jeder der drei Gemeinschaften demnach 
unterschiedliche Funktionen wahrnimmt. Gemäß den Bestimmungen der neuen Verträge unterscheiden sich die 
Befugnisse der Versammlung in einigen Aspekten von denen, die ihr im Rahmen der EGKS zugewiesen sind.

2.  DIE BEFUGNISSE
Die neuen Verträge übernehmen im Bereich der Kontrolle den Besitzstand der Gemeinsamen Versammlung, 
die über den Buchstaben des Vertrags hinaus eine nach und nach rigorosere Kontrolle über die Hohe Behörde 
und insbesondere über die Ausgaben auszuüben vermochte3. Ebenso wird die parlamentarische Befugnis des 
Einbringens von Misstrauensanträgen gegen die Kommissionen auf jedes Thema ausgedehnt, während der 
Hohen Behörde der EGKS das Misstrauen nur in Bezug auf den Gesamtbericht ausgesprochen werden kann. 
Allerdings verlagern die neuen Verträge den Schwerpunkt der Exekutivbefugnis auf den Ministerrat, der damals 

1 P. WIGNY Die parlamentarische Versammlung im Europa der Sechs, 1958 (ohne Druckortangabe), S. 74-75. Das in den vier Amtssprachen der 
Gemeinsamen Versammlung veröff entlichte Werk ist ein Bericht des Autors über die Errungenschaft der Versammlung selbst und über 
Zukunftsaussichten ihrer Nachfolgerin. Im Februar 1958 billigt die Gemeinsame Versammlung den Bericht und beschließt, für dessen 
angemessene Verbreitung zu sorgen.

2 Der Wirtschafts- und Sozialrat ist nur für die EWG und Euratom gemeinsam.
3 In diesem Sinne P. VISCHER Die EGKS und die Mitgliedstaaten in Amtliche Dokumente des Internationalen Studienkongresses über die EGKS, 

Mailand 1957, Band II, S. 29, zitiert in P. WIGNY, S. 13. 
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als Zweig dieser Befugnis galt, wobei der Rat keine so engen Verbindungen zur Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung hat und nicht an ihr Vertrauen gebunden ist. Dadurch sind die Neuerungen auf dem Gebiet des 
Misstrauens von geringerer Tragweite und werden die Beziehungen zum Rat, der im Rahmen der EGKS eine 
weniger bedeutsame politische Rolle spielt, problematischer. 

Im Haushaltsbereich markieren die Römischen Verträge einen Fortschritt gegenüber dem EGKS-Vertrag: während 
dieser der Versammlung lediglich die Befugnis übertrug, eine Aussprache über den Haushalt zu führen, ohne 
über ihn beschließen zu können, sehen sie die Möglichkeit der Beantragung von Änderungen des Haushaltsplans 
der neuen Gemeinschaften vor. In diesem Punkt übernehmen die Römischen Verträge den Standpunkt der 
Gemeinsamen Versammlung, in deren im Februar 1957 im Hinblick auf den Abschluss der Römischen Verträge 
verabschiedeten Memorandum über die Wiederbelebung des Europagedankens unter Verweis auf die Bedeutung 
der Verantwortlichkeit der Exekutive gegenüber der Versammlung an die erste Prärogative demokratischer 
Versammlungen erinnert wurde, nämlich den Haushalt zu verabschieden4.

Ein weiterer Qualitätssprung ist die neben der Kontrollbefugnis, durch die die Rolle der Versammlung im EGKS-
System gekennzeichnet war, neu zuerkannte Beratungsbefugnis: eine Konsultation der Versammlung ist vom 
EWG-Vertrag in 18 Fällen und vom Euratom-Vertrag in 11 Fällen zwingend vorgeschrieben. Hierin liegt der 
Ansatzpunkt zu einer Gesetzgebungsbefugnis, da die Fälle der zwingend vorgeschriebenen Konsultation fast 
alle die Ausarbeitung der europäischen Gesetzgebung betreff en5.

3. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN INSTITUTIONEN UND ZU DEN 
NATIONALEN PARLAMENTEN

a) Beziehungen zur Hohen Behörde und zur Kommission

Im institutionellen Gefüge der EGKS, das sich mehr an das klassische Modell internationaler Organisationen 
anlehnt, als dies anschließend bei den institutionellen Systemen der beiden durch die Römischen Verträge 
gegründeten Gemeinschaften der Fall sein wird, genießt die Hohe Behörde weitgehende Autonomie und kann 
ihr das Misstrauen durch die Gemeinsame Versammlung nur im Rahmen der Beratung des Gesamtberichts 
ausgesprochen werden6. Zu diesem Dokument kann ein Misstrauensantrag eingebracht werden, über den 
die Versammlung nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in off ener Abstimmung 
entscheiden darf und der, wenn er mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen wird, 
bedeutet, dass die Mitglieder der Hohen Behörde geschlossen zurücktreten müssen7.

Mit anderen Worten, die Gemeinsame Versammlung – und später die Parlamentarische Versammlung – kann 
im Rahmen ihrer Befugnisse in Bezug auf die EGKS ihre politische Missbilligung nur einmal jährlich, nur zu einem 
Dokument und nur dann geltend machen, wenn es sich um eine solch umfassende Missbilligung handelt, dass 
ein wesentlicher Teil ihrer Mitglieder beteiligt ist.

Die entsprechende Bestimmung der Römischen Verträge8 ist identisch, mit Ausnahme eines Elements, durch 
das die Befugnisse der Versammlung wesentlich geändert werden: der Misstrauensantrag kann nicht nur zu dem 
Bericht der Kommission eingebracht werden, sondern jederzeit und zu jedwedem Rechtsakt. Auf diese Weise 
erlangt die Europäische Parlamentarische Versammlung eine politische Kontrolle allgemeiner Art, wenngleich 

4 Punkt III des Memorandum über die Wiederbelebung des Europagedankens, heute wiedergegeben in EUROPÄISCHES PARLAMENT-CARDOC Auf 
dem Weg zu einem einzigen Parlament, Anhang A6, Luxemburg 2007.

5 P. WIGNY, Die parlamentarische Versammlung im Europa der Sechs, a.a.O., S. 71.
6 Es handelt sich um den jährlichen Bericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften und über ihre Verwaltungsausgaben (Artikel 17 EGKS-

Vertrag).
7 Artikel 24 EGKS-Vertrag.
8 Artikel 144 EWG-Vertrag.
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diese durch die hohe qualifi zierte Mehrheit, die für die Annahme des Misstrauensantrags erforderlich ist, 
beschränkt bleibt. 

Die Beziehungen zu den Exekutiven müssen jedoch unter dem Aspekt nicht nur des schwerstmöglichen 
institutionellen Konfl ikts, der übrigens nur wenige Jahrzehnte später eintrat, sondern auch der von der Versammlung 
mit den Römischen Verträgen erlangten Beratungsbefugnis gesehen werden, durch die die Exekutivorgane, die 
das Initiativrecht besitzen, gezwungen sind, zu der Versammlung Beziehungen zu unterhalten, die ihre ständige 
Unterrichtung und vorherige Anhörung implizieren. 

b) Beziehungen zum Rat

Wie schon erwähnt, verlagern die Römischen Verträge den Schwerpunkt des Beschlussfassungsprozesses 
von den Kommissionen zu den Räten, die nicht der Kontrolle und dem Misstrauensvotum der Versammlung 
unterliegen. Ein Teil der Anhänger des Europagedankens fürchtete als Folge eine Schwächung der von der 
Versammlung ausgeübten Rolle, der das wichtigste Entscheidungszentrum der neuen Gemeinschaften entzogen 
sein werde. Bei dieser ausschließlich auf das Fehlen rechtlich relevanter vertrauensvoller Beziehungen zwischen 
den beiden Organen fi xierten Auslegung der neuen Verträge wird indes die Bedeutung der Rechtsnormen der 
Verträge unterschätzt, kraft derer der Rat gezwungen ist, der Versammlung Rechenschaft abzulegen. Über die 
bereits in dem vorhergehenden Abschnitt dargelegte vorherige Anhörung zu spezifi schen Rechtsakten hinaus 
sehen nämlich die Artikel 140 EWG-Vertrag und 110 Euratom-Vertrag vor, dass der Rat von der Versammlung 
gehört wird (d. h. auf deren Initiative), wenngleich nach den von ihm frei gewählten Modalitäten. Dies ist ein 
wesentlicher Fortschritt gegenüber dem EGKS-Vertrag, nach dessen Artikel 23 die Initiative für die Durchführung 
von Anhörungen beim Rat lag. 

In Wirklichkeit hatte sich bereits in der EGKS eine Mitteilungspraxis des Ratspräsidenten herausgebildet, die die 
Versammlung jedoch nicht zufrieden stellte. In den Monaten zwischen der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge und ihrem Inkrafttreten greift diese Praxis weiter um sich, und mit der ausdrücklichen Forderung nach 
einem Dialog fi ndet die Unzufriedenheit ihren kategorischen Ausdruck in den von Schöne an den Ratspräsidenten 
Rey gerichteten Worten:

„Woran wir in diesem Haus schon immer interessiert waren, und woran uns gerade jetzt, da die Übergangszeit 
dem Ende zugeht, läge, wäre ein lebendiges Wechselgespräch zwischen Hoher Behörde, Versammlung und 
Ministerrat und zwischen Hoher Behörde und Versammlung. Es gibt viele Punkte, bei denen man sich nicht 
mit einseitigen Erklärungen zufrieden geben kann, die man nur hinterher diskutieren kann, sondern wo es sehr 
schön und sehr nützlich wäre, sie in einem Wechselgespräch in aller Öff entlichkeit auszudiskutieren“9.

Als erstes Dialogthema nannte der deutsche sozialistische Abgeordnete die allgemeine Konjunkturpolitik, und 
genau zu diesem Thema fi ndet am 8. November eine Aussprache statt, deren Bedeutung von dem Präsidenten 
der Versammlung, Furler, unterstrichen wird und deren Initiierung von ihm in der Überzeugung als notwendig 
erachtet wird, dass diese Sitzung einen bedeutsamen Schritt auf institutioneller Ebene zu einem Zeitpunkt 
markiert, da wir im Begriff e sind, von einer Etappe der europäischen Politik in eine neue, größere und, ich meine sogar, 
auch wichtigere hinüberzugehen10.

Durch den direkten Gedankenaustausch vom 8. November ändert sich zwar nichts an den Befugnissen der 
Gemeinsamen Versammlung, aber damit wird ein neues Modell der Beziehungen zwischen der Versammlung 
und dem Rat eingeführt, das nach dem Inkrafttreten der Römischen Verträge zur Regel wird und dessen 
Erfordernis sich implizit aus der von diesen der Europäischen Parlamentarischen Versammlung übertragenen 
Befugnis, zwingend konsultiert zu werden, ergibt.

9 GEMEINSAME VERSAMMLUNG - Verhandlungen, Sitzung vom 25. Juni 1957, S. 550.
10 GEMEINSAME VERSAMMLUNG - Verhandlungen, Sitzung vom 8. November 1957, S. 126.
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Ersucht der Rat die Versammlung um Stellungnahme, muss er ihr nämlich auch die Probleme, die Lösungen und 
seine Zielsetzungen darlegen; außerdem bedeuten der politische Charakter der beiden Organe sowie die Tatsache, 
dass die Mitglieder der Versammlung zugleich nationale Abgeordnete sind, für den Rat die Verpfl ichtung, seine 
Entscheidungen zu begründen, wenn diese von der Stellungnahme der Versammlung abweichen. So entwickelt 
sich politisch ein wesentlich anderes System der Zusammenarbeit zwischen Versammlung und Rat, als es sich bei 
einer von der politischen Realität losgelösten Interpretation der Verträge ergeben mag, durch die das Bild eines 
allmächtigen und unzugänglichen Rates gegenüber einer Versammlung ohne Kontrollinstrumente vermittelt wird. 
Die Macht des Rates wird im Übrigen dadurch weiter beschränkt, dass er nicht aus eigener Initiative tätig werden 
kann, sondern nur auf Vorschlag der Kommission, die ihrerseits der Versammlung gegenüber verantwortlich und 
ihr Rechenschaft schuldig ist11.

Aus diesen Gründen kann ab 1958 von einem institutionellen System gesprochen werden, das sich auf drei 
politische Organe gründet, die in Beziehungen zueinander stehen, deren Trend von Wigny erfasst wird:

„...Da letzterer [der Rat] in zahlreichen Fällen gezwungen ist, ihre Stellungnahme [der Versammlung] 
einzuholen, und sobald es einmal zur Gewohnheit geworden ist, sich vielleicht der Nützlichkeit einer 
Erweiterung dieses Meinungsaustauschs bewusst werden wird, wird sie auf die Beschlussfassung einwirken 
und an der Ausarbeitung der Politik unmittelbar teilnehmen.

Diese Prognose bestätigte sich sogar schon, bevor die Europäische Parlamentarische Versammlung zum ersten 
Mal zusammengetreten ist. Da sie sich über die Frage des Sitzes der Gemeinschaften nicht einigen konnten 
(EGM-Vertrag, Art. 216, Euratom-Vertrag, Art. 189), haben die Minister beschlossen, die Stellungnahme der 
Versammlung einzuholen“12.

c) Die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten

Ein weiterer Aspekt, der hervorzuheben ist, wiewohl er mehr die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten 
als zum Rat betriff t, ist das – später beanstandete und schließlich verbotene – Doppelmandat, das seinerzeit als 
Bindeglied zwischen Europäischer Parlamentarischer Versammlung und nationalen Parlamenten gedacht war, 
parallel zur Zusammensetzung des Ministerrates aus Mitgliedern der nationalen Regierungen. Diese Verbindung 
galt als zweckdienlich für die Koordinierung, weshalb sogar gewünscht wurde, die eventuelle Einführung 
allgemeiner unmittelbarer Wahlen für die Europäische Parlamentarische Versammlung dergestalt vorzusehen, 
dass zumindest ein Teil der gewählten Vertreter über ein Doppelmandat verfügt13.

4. DER INTERNE HAUSHALTSPLAN DER VERSAMMLUNG
Die korrektere Bezeichnung dessen, was hier interner Haushaltsplan genannt wird, damit das Thema unmittelbar 
verstanden werden kann, ist der Haushaltsvoranschlag, dessen Feststellung gewisse Probleme der Finanzautonomie 
aufwirft, die seinerzeit als eine Schmälerung der uneingeschränkten Souveränität der Versammlung galten.

Der Mechanismus zur Finanzierung der gemeinsamen Organe sieht vor, dass sie einen Haushaltsvoranschlag der 
Ausgaben aufstellen, die zu je einem Drittel aus den Haushaltsplänen der Gemeinschaften fi nanziert werden14. 
Die drei Haushaltspläne werden jedoch von unterschiedlichen Organen nach unterschiedlichen Verfahren 
angenommen: der EGKS-Haushalt, d. h. der allgemeine Voranschlag der Ausgaben der EGKS, wird vom Ausschuss 

11 In diesem Sinne P. WIGNY, Die parlamentarische Versammlung im Europa der Sechs , a.a.O., S. 74-76.
12 Ibidem, S. 18. Wigny vertrat die Ansicht, die EWG müsse als „Gemeinschaft des Gemeinsamen Marktes“ bezeichnet werden: daher das in dem 

Text verwendete Kürzel EGM.
13 Ibidem, S. 92-93.
14 Artikel 6 des Abkommens über gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften, das gleichzeitig mit den Römischen Verträgen 

unterzeichnet wurde.
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der Präsidenten15 verabschiedet, die anderen beiden vom jeweiligen Ministerrat, der die Änderungsanträge 
der Versammlung berücksichtigen und diese gegebenenfalls konsultieren muss. In seiner Abhandlung stellt 
sich Wigny die Frage, ob dies bedeutet, dass der Rat die Verwaltungsausgaben der Versammlung von sich aus 
verringern kann, und indem er einräumt, dass diese Schwierigkeiten mehr rechtlicher als praktischer Natur sein 
werden, beurteilt er die Situation folgendermaßen:

„Die Mehrdeutigkeit der Texte kann nicht den Willen der Verfasser verbergen, die Versammlung dem Rat 
unterzuordnen und diesem die Möglichkeit zu geben, deren Aktionsmittel zu beschneiden...

Es muss von Anfang an feststehen, dass eine parlamentarische Versammlung in der Beurteilung ihrer eigenen 
Bedürfnisse und der Erfordernisse ihres Funktionierens souverän ist...“16.

Wignys Standpunkt wird von Janssen übernommen, der Berichterstatter zu den beiden Haushaltsvoranschlägen 
der Versammlung für 1958 und für 195917 ist und der die Zustimmung der Vorsitzenden der drei Fraktionen zu 
dem Entwurf eines Übereinkommens zwischen den aus den drei Verträgen hervorgehenden acht Institutionen 
über die Durchführung des Abkommens über gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften mitteilt18. 
Der Übereinkommensentwurf sieht vor, dass der Haushaltsvoranschlag der Versammlung, der gemäß den 
Bestimmungen ihrer Geschäftsordnung aufgestellt wird, von einem Ausschuss festzulegen ist, der sich aus den 
Vorsitzenden der acht Institutionen zusammensetzt, die gemeinsam die drei Gemeinschaften bilden, und dass 
der entsprechende Betrag sodann zu je einem Drittel in die drei Haushaltspläne eingesetzt wird19. Auf diese 
Weise soll ein Gegengewicht zur Haushaltsbefugnis der Räte geschaff en werden.

15 Besteht aus den Präsidenten der Hohen Behörde, des Rates, der Versammlung und des Gerichtshofs.
16 P. WIGNY Die parlamentarische Versammlung im Europa der Sechs, S. 81. 
17 EPV – Ausschuss für Verwaltungsfragen der Europäischen Parlamentarischen Versammlung und Haushaltsfragen der Gemeinschaften Bericht 

über den Haushaltsvoranschlag der Ausgaben und Einnahmen der Parlamentarischen Versammlung für die Zeit vom 19. März bis 31. Dezember 
1958 und über den Haushaltsvoranschlag der Ausgaben und Einnahmen der Parlamentarischen Versammlung für das Rechnungsjahrjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 1959, Dok. 10/58. Siehe insbesondere S. 6-8. CARDOC PE0 AP RP/BUDG. A0-0010/58 0010.

18 Es handelt sich um ein in Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens ausdrücklich vorgesehenes Übereinkommen über die Festlegung der 
Modalitäten für die Anwendung der Bestimmung über die gleichmäßige Verteilung der Ausgaben der Versammlung auf die drei 
Gemeinschaftshaushalte.

19 Der Text des Übereinkommensentwurfs bildet die Anlage IIIA des Dokuments EPV – Ausschuss für Verwaltungsfragen der Versammlung und 
Haushaltsfragen der Gemeinschaften Mitteilung an die Mitglieder, EPV – 34. CARDOC PE0 AP RP/BUDG. A0-0019/59 0250. Er fi ndet sich auch 
in EPV – Ausschuss für Verwaltungsfragen der Europäischen Parlamentarischen Versammlung und Haushaltsfragen der Gemeinschaften 
Bericht über den Haushaltsvoranschlag...a.a.O., S. 10-12.
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ZWEITES KAPITEL
INTERNE ORGANISATION 

1. FRAKTIONEN UND AUSSCHÜSSE
Die Versammlung besteht aus 142 Mitgliedern, davon jeweils 36 für Deutschland, Frankreich und Italien, 14 jeweils 
für Belgien und die Niederlande und 6 für Luxemburg. Fraktionen gibt es drei: die christlich-demokratische, die 
67 Mitglieder zählt, die sozialistische mit 38 Mitgliedern sowie die Fraktion der Liberalen und Nahestehenden mit 
35 Mitgliedern; außerdem gibt es 2 fraktionslose Mitglieder.1 

In der Sitzung am 20. März wird die Bildung von dreizehn Ausschüssen beschlossen2, als da sind:

1.  Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen;

2.  Ausschuss für Fragen der Handelspolitik und für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dritten Ländern;

3.  Ausschuss für Fragen der Landwirtschaft;

4.  Ausschuss für Fragen der Sozialpolitik;

5.  Ausschuss für Fragen des Binnenmarktes der Gemeinschaft;

6.  Ausschuss für Fragen der Investitionen, der Finanzen und der Politik auf lange Sicht;

7.  Ausschuss für Fragen der Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete;

8.  Ausschuss für Verkehrsfragen;

9.  Ausschuss für Fragen der Energiewirtschaftspolitik;

10.  Ausschuss für Fragen der wissenschaftlichen und technischen Forschung;

11.  Ausschuss für Fragen der Betriebssicherheit, der Arbeitshygiene und des Gesundheitsschutzes;

12.  Ausschuss für Verwaltungsfragen der Versammlung und Haushaltsfragen der Gemeinschaften;

13.  Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen, für Petitionen und Immunitäten.

Die ersten acht Ausschüsse setzen sich aus 29 und die übrigen aus 27 Mitgliedern zusammen.

2.  DIE GESCHÄFTSORDNUNG: HAUPTSÄCHLICHSTE FRAGEN, DIE 
BEHANDELT WURDEN 

In ihrer ersten Sitzung am 19. März 1958 nimmt die Versammlung vorläufi g die Geschäftsordnung der 
Gemeinsamen Versammlung der EGKS an und beauftragt den zuständigen Ausschuss, gelegentlich der 
nächsten Sitzungsperiode Vorschläge für die notwendigen Anpassungen auszuarbeiten. Eine der Anpassungen 
wird vorweggenommen, damit sie umgehend zur Anwendung gebracht werden kann: die Erhöhung der Zahl 

1 EPV – Jahrbuch-Handbuch der Europäischen Parlamentarischen Versammlung 1958-1959, S. 98-102.
2 EPV – Verhandlungen- Sitzung vom 20. März 1958, S. 48.
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der Mitglieder des Präsidiums von sechs auf neun (ein Präsident und acht Vizepräsidenten), wie zwischen den 
Fraktionsvorsitzenden vereinbart3.

Der zuständige Ausschuss ist der dreizehnte, nämlich der Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen, 
für Petitionen und Immunitäten, der, nachdem der Luxemburger Adrien van Kauvenbergh als Berichterstatter 
beauftragt wurde, in der Sitzung am 23. Juni 1958 den Entwurf einer neuen Geschäftsordnung vorlegt . Die 
Annahme erfolgt noch am selben Tag4.

Der Ausschuss erörtert die Geschäftsordnung in seinen Sitzungen am 29. April, 12. Mai und 6. Juni 19585. Der 
Ausschuss geht in der Weise vor, dass er zwischen den einfacher zu behandelnden Bestimmungen (Bestimmungen 
der vorläufi gen Geschäftsordnung, die lediglich an die Bestimmungen der Römischen Verträge angepasst werden 
müssen, oder Bestimmungen, über die bereits ein politisches Einvernehmen besteht, beispielsweise betreff end 
Fraktionen und Sitzungsberichte) und den Bestimmungen unterscheidet, die besonders problematisch sind, weil 
sie außerhalb des Rahmens der vorläufi gen Geschäftsordnung liegen oder eine Einigung darüber schwieriger ist 
(z. B. Ort der Sitzungen). Wie der Berichterstatter6 anmerkt, musste sich der Ausschuss bei seinen Arbeiten mit 
den Verfahren, den Texten und ihren Auslegungen eingehend befassen.

a) Fraktionen

Die Mindestzahl der zur Bildung einer Fraktion notwendigen Mitglieder wird von 9 auf 17 Mitglieder heraufgesetzt7, 
und auf entsprechende Anweisung des Ausschusses hebt der Berichterstatter hervor, dass bei der Bildung einer 
Fraktion das ausschlaggebende Kriterium der Gemeinschaftsgeist sein sollte, um zu verhindern, dass unter dem 
Vorwand politischer Zugehörigkeiten nationale Fraktionen gebildet werden8. Dieses Kriterium wird jedoch nicht 
in einer entsprechenden Bestimmung festgeschrieben, und das Ziel der Vermeidung der Bildung nationaler 
Fraktionen wird erst später verfolgt, indem bei der Festlegung der Mindestzahl der einer Fraktion angehörenden 
Mitglieder nach der Zahl der beteiligten Mitgliedstaaten diff erenziert wird. 

Die Teilnahme der Fraktionsvorsitzenden an Sitzungen des Präsidiums, wenn sie betreff ende Fragen zur Behandlung 
stehen, stellt eine bestehende Gepfl ogenheit dar, die der Ausschuss allerdings nicht amtlich festsetzen möchte, 
um dem Präsidium diesbezüglich größtmöglichen Ermessensspielraum zu lassen9. Generell geht die Rolle der 
Fraktionsvorsitzenden aus der Geschäftsordnung der Europäischen Parlamentarischen Versammlung gestärkt 
hervor: sie werden insbesondere rechtmäßige Mitglieder des Präsidialausschusses, der auch die Vorsitzenden 
der Ausschüsse umfasst, und ihnen wird die Befugnis zuerkannt, gemeinsam eine Dringlichkeitsdebatte zu 
beantragen10.

b)  Stenographischer Sitzungsbericht: der so genannte „Regenbogen“

Die Frage des Sitzungsberichts der Plenarsitzungen ist nicht von großem politischen Interesse, die Arbeiten 
des Geschäftsordnungsausschusses zu diesem Thema sind jedoch hinsichtlich der seinerzeitigen Arbeitsweise 
des Europäischen Parlaments von gewissem Belang. Der Generalsekretär trägt dem Ausschuss dazu vor, der 

3 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 4.
4 EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 23. Juni 1958, S. 103-111, 112-114, 120-121 (Schlussabstimmung) und 121-130 (angenommener Text). 
5 EPV – Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen... Protokoll der Sitzung vom 29. April, 12. Mai und 6. Juni 1958 - CARDOC PE0 AP PV/

REGL1958 19580429-0010, 19580512-0010 und 19580606-0010r
6 EPV – Bericht im Namen des Ausschusses für Geschäftsordnung... über die Geschäftsordnung der Europäischen Parlamentarischen Versammlung, 

Dok. 17/1958, S. 6. CARDOC PE0 AP RP/REGL A0-0017/58 0010.
7 Artikel 37 del Geschäftsordnung.
8 EPV – Bericht im Namen des Ausschusses..., a.a.O., S. 12.
9 EPV –- Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen... Protokoll der Sitzung vom 29. April 1958, a.a.O., S.5.
10 Artikel 12 der Geschäftsordnung betreff end den Ausschuss und 14 bezüglich der Dringlichkeit. Zu diesem Thema siehe auch EPV – Bericht im 

Namen des Ausschusses..., a.a.O., S. 8.
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Kurzbericht und der ausführliche Sitzungsbericht würden von während der Tagungen abgeordneten Beamten 
der nationalen Parlamente erstellt11; die nationalen Parlamente hätten jedoch mitgeteilt, dass sie in Zukunft nicht 
mehr eine so hohe Zahl ihrer Bediensteten entsenden könnten. 

Der Ausschuss entschließt sich für einen vervielfältigten ausführlichen Sitzungsbericht, den so genannten 
„Regenbogen“, der an dem der Sitzung folgenden Tag den Mitgliedern des Parlaments zur Verfügung zu stellen 
ist, während ein ausführlicher Sitzungsbericht in den vier Amtssprachen so bald als möglich veröff entlicht wird. 
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Einstellung geeigneten Personals einigt sich der Ausschuss jedoch darauf, 
dass der Sitzungsbericht für die Journalisten auch an die Volksvertreter als Ersatz für den, über den sie bisher 
verfügten, verteilt wird12.

c) Ort der Sitzungen: das Problem der Sitzfrage zeichnet sich ab

Unter den Themen, die über den Rahmen der vorläufi gen Geschäftsordnung hinaus gehen, ist die Frage des 
Tagungsortes zu erwähnen, die im Zusammenhang mit der allgemeineren Frage des Sitzes der europäischen 
Institutionen zu sehen ist, die später noch behandelt wird. Zum Zeitpunkt der Annahme der Geschäftsordnung 
war das Problem der Sitzfrage noch nicht gelöst, und der Ausschuss schlug vor, dass Plenarsitzungen der 
Versammlung auch außerhalb ihres Sitzes abgehalten werden können13. Diesem Geschäftsordnungsartikel 
kommt aufgrund des von dem Präsidenten der Versammlung hergestellten Junktims zwischen der fraglichen 
Bestimmung und dem Sitz der Versammlung besondere Bedeutung zu; der Präsident appelliert nämlich an den 
Ministerrat, dass mit der Entscheidung über den Sitz nicht der Möglichkeit vorgegriff en werden dürfe, die der 
Versammlung in Bezug auf ihren Arbeitsort durch die Geschäftsordnung vorbehalten wird14. Der Berichterstatter 
seinerseits betrachtet die freie Entscheidung über die Tagungsorte als Ausdruck der „uneingeschränkten 
Souveränität der Versammlung hinsichtlich des Ortes ihrer Sitzungen“15. Den einzelnen Ausschüssen wird die gleiche 
Möglichkeit eingeräumt, wobei jedoch die Versammlung in einem dazu von der christlich-demokratischen 
Fraktion eingereichten Änderungsantrag für den Beschluss, außerhalb ihres Sitzes zu tagen, die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder verlangt. Dem Mitglied, das den Änderungsantrag eingereicht hat, Arved Deringer, 
zufolge liegt der Grund für diese Bedingung darin „...zu vermeiden, dass die Ausschüsse...anfangen, nur auf Reisen zu 
gehen“16.

d) Sitzungskalender

Vom Raum zur Zeit. Eine Frage, mit der sich der Berichterstatter eingehend befasst, betriff t den Sitzungskalender, 
bei dem die nunmehr durch die drei Verträge vorgegebenen Termine berücksichtigt werden müssen. Die Lösung 
besteht darin, dass eine jährliche Sitzungsperiode abgehalten wird, zu der das Parlament weiterhin, ohne dass es 
einer Einberufung bedarf, am zweiten Dienstag des Monats Mai zusammentritt, die aber nicht mehr am 30. Juni 
abgeschlossen sein muss, und zu der es ferner, ohne dass es einer Einberufung bedarf, am dritten Dienstag des 
Monats Oktober zusammentritt; die Bestimmung der Dauer der Unterbrechung der Sitzungsperioden wird der 
Versammlung anheim gestellt17.

11 Siehe Punkt 4 dieses Kapitels.
12 EPV – Ausschuss für Rechtsordnung, für Geschäftsfragen... Protokoll der Sitzung vom 12. Mai 1958, a.a.O., S. 2-3 und beigefügte Tabelle.
13 Artikel 2 der Geschäftsordnung.
14 EPV – Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen... Protokoll der Sitzung vom 6. Juni 1958, a.a.O., S. 2.
15 EPV – Bericht im Namen des Ausschusses..., a.a.O., S. 22.
16 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 23. Juni 1958, S. 112.
17 Artikel 1 der Geschäftsordnung. Ausführlichere Informationen zu den Terminvorgaben der Verträge siehe EPV – Bericht im Namen des 

Ausschusses..., a.a.O., S. 18-21.
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e) Missbilligung des Ministerrates: eine verworfene Hypothese

Ein politisch delikates Thema ist die „Missbilligung“ des Ministerrates, die in den Verträgen nicht vorgesehen ist, 
von einigen jedoch, wie der Berichterstatter erwähnt, aufgrund eines Artikels der Charta der WEU befürwortet 
wird. Der Ausschuss lehnt eine solche Vorstellung ab, über die Gründe dafür wird aber in dem Bericht und in den 
Protokollen des Ausschusses keine Rechenschaft abgelegt18.

f) Sitzordnung der Abgeordneten im Plenarsaal nach Fraktionen

In der Praxis der Gemeinsamen Versammlung saßen die Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge. Die Notwendigkeit, 
den politischen Charakter der Versammlung zu betonen und die Arbeit der Mitglieder zu erleichtern, gab den 
Anlass zu dieser bedeutenden Änderung der Geschäftsordnung auf der Grundlage einer am 21. März 1958 ohne 
wesentliche Aussprache angenommenen Entschließung19. Nach den Durchführungsbeschlüssen des Präsidiums 
wird die Entschließung ab dem darauf folgenden 13. Mai angewandt20.

g) Einführung von stellvertretenden Mitgliedern der Versammlung: ein 
abgelehnter Entschließungsantrag

Der – nicht weiter verfolgte – Entschließungsantrag zur Einsetzung von stellvertretenden Mitgliedern des 
Parlaments21 wurde von Herrn Dehousse vorgestellt, der ihn erläuterte und mitteilte, dass drei nationale 
Parlamente sich bereits für eine solche Einführung ausgesprochen hätten: das französische, das belgische und das 
niederländische Parlament. Als Grund wurde angeführt, dass bis zur allgemeinen Direktwahl der EPV-Mitglieder 
das – europäische und nationale – Doppelmandat ihre Aufgabe sehr erschweren werde22.

Der Entschließungsantrag wurde an den Geschäftsordnungsausschuss überwiesen, der eine, vermutlich 
eingehende, Aussprache zu dem Thema führte23, denn der Berichterstatter, van Kauvenbergh, hat ein sehr 
detailliertes Dokument zu dem Thema erstellt, in dem die dafür und dagegen sprechenden Argumente 
angeführt wurden. Der Ausschuss schloss die Aussprache mit dem Ersuchen um Stellungnahme seitens des 
Ausschusses für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen; gleichwohl ist der Entschließungsantrag 
aber off ensichtlich nicht weiter behandelt worden24.

3.  STELLENPLAN UND HAUSHALT
Beim Übergang von der Gemeinsamen Versammlung zur Parlamentarischen Versammlung umfasste das 
Generalsekretariat vier Abteilungen: (1) Ausschüsse, (2) Studien, Information und Dokumentation, (3) Verwaltung, 
(4) Allgemeine Dienste. Außerdem umfasste es eine „Koordinierungsstelle“ und während der Plenarsitzungen 
eine „Kanzlei“, die fast vollständig aus nur während der Plenarsitzungen, von Dienstag bis Freitag, im Dienst 
befi ndlichen Beamten der nationalen Parlamente bestand und die in eine „Sitzungsabteilung“ sowie eine 

18 EPV – Bericht im Namen des Ausschusses..., a.a.O., S. 26-27 und EPV – Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen...Protokoll der Sitzung 
vom 6. Juni 1958, a.a.O., S.3.

19 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 21. März 1958, S. 116.
20 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 13. Mai 1958, S. 6.
21 EPV – Entschließungsantrag vorgelegt von Herrn Devinat betreff end die Einführung von stellvertretenden Mitgliedern der Versammlung, Dok. 6. 

CARDOC PE0 AP PR B0-006/58 0010 
22 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 21. März 1958, S. 117.
23 EPV –- Ausschuss für Rechtsordnung, für Geschäftsfragen..., Protokoll der Sitzung vom 6. Juni1958, a.a.O., S. 8-11.
24 Ein Schreiben eines christdemokratischen Mitglieds des Ausschusses, des Niederländers Willem Rip, an den Ausschussvorsitzenden gibt 

einige Anhaltspunkte für die Gründe der Nichtweiterbehandlung des Entschließungsantrags. Der Abgeordnete weist darauf hin, dass die 
niederländische Regierung und die Mitglieder des niederländischen Parlaments die Erhöhung der Zahl der Vertreter der kleineren Länder 
für vorrangig halten und dass dieser Standpunkt vermutlich auch von der Regierung und den Abgeordneten Belgiens vertreten wird. Der 
Geschäftsordnungsausschuss sollte der Versammlung eine solche Position empfehlen und sich danach mit der Frage stellvertretender 
Mitglieder befassen. EPV – Ausschuss für Geschäftsordnung, für Rechtsfragen..., Übersetzung eines Schreibens von Herrn Rip an Herrn Boy, 
Ausschussvorsitzender, zu Punkt 5 der Tagesordnung für die Sitzung vom 29. April 1958. CARDOC PE0 AP RP/REGL 1958 A0 0017/58 0110.
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„Abteilung Protokolle und Sitzungsberichte“ untergliedert war; insgesamt sind in der so genannten „temporären 
Kanzlei“ 101 Personen beschäftigt, von denen nur vier Beamte der Europäischen Parlamentarischen Versammlung 
sind25.

Am 12. Mai 1958 billigt das Präsidium auf Vorschlag des Generalsekretärs26 eine neue Organisationsstruktur und 
legt deren Planstellen fest27. Das Ergebnis ist eine in vier Direktionen und einen Dienst gegliederte Organisation:

-  Direktion Ausschüsse und parlamentarische Studien, die sich in die beiden Dienststellen (1) Sekretariat der 
Ausschüsse und (2) parlamentarische Studien gliedert;

-  Direktion Information und Parlamentarische Dokumentation, die in die drei Dienststellen (1) Public Relations 
und Presse, (2) Parlamentarische Dokumentation, (3) Bibliothek aufgeteilt ist;

-  Verwaltungsdirektion, gegliedert in die drei Dienststellen (1) Personal und Intendantur, (2) Finanzen, 
(3) Konferenzen;

-  Direktion für Allgemeine Dienste, gegliedert in die vier Dienststellen (1) Postabwicklung und Schreibpool, 
(2) Übersetzung, (3) Veröff entlichung, (4) Verteilung;

-  Dienststelle der Präsidentschaft, gegliedert in die beiden Dienste (1) Präsidentschaft, (2) Kanzlei28.

Außer dem Sekretariat bestanden das Kabinett des Präsidenten, die Generaldirektion Quästur sowie das 
Kontrollbüro.

Die festgelegten Stellenpläne umfassen 284 Bedienstete für 1958 und 317 für 1959, die wie folgt aufgeteilt sind:

1958 1959

Kabinett des Präsidenten 4 4

Generalsekretär der Versammlung 2 2

Generaldirektor Quästur 2 2

Präsidentschaft 20 20

Ausschüsse und parlamentarische Studien 32 42

Information und parlamentarische Dokumentation 44 44

Verwaltung 66 68

Allgemeine Dienste 112 133

Kontrollbüro 2 2

Insgesamt 284 317

25 EPV – Generalsekretariat Mitteilung zur Organisation des Sekretariats der Europäischen Parlamentarischen Versammlung, EPV – 177 vom 6. Mai 
1958. CARDOC PE0 AP PV/BUDG. 1958 BUDG-19580528 0030.

26 Ibidem
27 EPV – Präsidium Protokoll der Sitzung vom 12. Mai 1958. EPV – 259 (Dokument in CARDOC noch nicht elektronisch erfasst).
28 EPV – Generalsekretariat Mitteilung zur Organisation des Sekretariats der Versammlung..., a.a.O., S. 4-5.
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Die ersten Stellenpläne der Parlamentarischen Versammlung sind den 132 für das gute Funktionieren der 
Gemeinsamen Versammlung im Rahmen des EGKS-Vertrags notwendigen ständig beschäftigten Bediensteten29 
gegenüberzustellen.

29 GEMEINSAME VERSAMMLUNG – Ausschuss für das Haushaltswesen und Verwaltungsfragen der Gemeinschaft und der Gemeinsamen 
Versammlung Bericht über den Haushaltsvoranschlag der Verwaltungsausgaben der Gemeinsamen Versammlung für das Rechnungsjahr 1958-
1959, Dok. 18/57-58, S. 8. CARDOC PE0 AP RP/BUDG. 1953 AC-0018/58-Februar 0010.

ORGANIGRAMM DER TAGUNG IM MÄRZ 1958
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Der „Haushaltsvoranschlag der Ausgaben und Einnahmen der Parlamentarischen Versammlung für die Zeit vom 
19. März bis 31. Dezember 1958“, der erste der neuen Versammlung, sieht Ausgaben in Höhe von 139 090 000 
belgischen Francs (entspricht heute ca. 3 500 000 Euro) vor; der „Haushaltsvoranschlag der Ausgaben und 
Einnahmen der Parlamentarischen Versammlung für das Rechnungsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1959“ 
erhöht sich auf 179 610 000 belgische Francs (heute ca. 4 500 000 Euro30. Ein Vergleich lässt sich mit dem letzten 
Haushaltsvoranschlag der Ausgaben der Gemeinsamen Versammlung mit einer Laufzeit von 12 Monaten, dem 
von 1956/1957, anstellen: die Haushaltsmittel beliefen sich auf insgesamt 75 330 500 (heute etwas weniger als 
1 900 000 Euro)31.

In der ersten Sitzung des Präsidiums der Europäischen Parlamentarischen Versammlung werden schließlich alle 
Verwaltungs- und Finanzbestimmungen für die Fraktionen bestätigt32.

30 EPV – Ausschuss für Verwaltungsfragen der Europäischen Parlamentarischen Versammlung und Haushaltsfragen der Gemeinschaften Bericht 
über den Haushaltsvoranschlag der Ausgaben und Einnahmen der Parlamentarischen Versammlung für die Zeit vom 19. März bis 31. Dezember 1958 
und über den Haushaltsvoranschlag der Ausgaben und Einnahmen der Parlamentarischen Versammlung für das Rechnungsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 1959, Dok. 10/58 a.a.O.

31 GEMEINSAME VERSAMMLUNG – Ausschuss für Rechnungswesen und Verwaltungsfragen der Gemeinschaft und der Gemeinsamen 
Versammlung Bericht über den Haushaltsvoranschlag der Ausgaben der Gemeinsamen Versammlung für das Haushaltsjahr 1956/1957, Dok. 5/55-
56. CARDOC PE0 AP RP/BUDG. 1953 AC-0005/56-März 0010 (nicht in Französisch verfügbar). Es sei daran erinnert, dass sich das Haushaltsjahr 
der EGKS vom 1. Juli bis zum 30. Januar des darauff olgenden Jahres erstreckte. 

32 EPV – Präsidium Protokoll der Sitzung vom 12. Mai 1958. EPV – 88 (Dokument in CARDOC noch nicht elektronisch erfasst). Punkt 3, auf den hier 
Bezug genommen wird, wurde bei der Genehmigung des Protokolls auf der Sitzung vom 12. Mai 1958 geändert. EPV – Präsidium Protokoll der 
Sitzung vom 12. Mai 1958. EPV – 259 (Dokument in CARDOC noch nicht elektronisch erfasst).
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DRITTES KAPITEL
ERSTE POLITISCHE AUSSPRACHE

1. ERÖFFNUNGSSITZUNG
Am 19. März 1958, um 11.00 Uhr, wird die konstituierende Sitzung der Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung eröff net, die bis zum darauff olgenden Tag dauert. Am ersten Tag werden das grundlegende 
Pfl ichtprogramm absolviert und die Begrüßungsansprachen der anderen Organe gehalten. Am zweiten Tag 
werden die Pfl ichtübungen zur Konstituierung der Versammlung abgeschlossen, und es fi ndet eine erste 
Aussprache statt, deren zentraler Gegenstand die Aufnahme der Tätigkeit der neuen Gemeinschaften bildet1. 

Der Alterspräsident der Versammlung, der 85-jährige Antonio Boggiano Pico, der bereits bei der Eröff nungssitzung 
der Gemeinsamen Versammlung fünf Jahre zuvor den Vorsitz geführt hatte, ist erkrankt, und an seine Stelle tritt 
der 74-jährige Luciano Granzotto Basso. In seiner Eröff nungsansprache kommt der Wunsch der Anhänger des 
Europagedankens jener Jahre nach der Schaff ung von Gemeinschaften und Organen zum Ausdruck, die eine 
europäische Kultur verkörpern, deren humanistischen Werte den Werten des Kommunismus entgegengesetzt 
sind und durch die Einheit des europäischen Kontinents verteidigt werden müssen2.

Nach Prüfung der Mandate, gegen die keine Einwendungen erhoben werden, und der Annahme der 
Geschäftsordnung der Gemeinsamen Versammlung als vorläufi ger Geschäftsordnung der neuen Versammlung 
wird, nachdem keine Abstimmung gefordert wurde, Robert Schuman als der einzige, gemeinsam von den 
Fraktionsvorsitzenden vorgeschlagene Kandidat zum Präsidenten der Versammlung erklärt. 

Schuman3 hält seine Antrittsansprache am Schluss der Sitzung vom 19. März. Der Präsident bekräftigt sogleich 
das Ziel einer Erweiterung der Gemeinschaften über die Sechs hinaus:

„Ich glaube, mit Ihnen eines Sinnes zu sein, wenn ich erkläre, dass wir keinen geschlossenen Verein bilden 
werden. Wir möchten in Wahrheit dazu beitragen, dass ein Kern des europäischen Zusammenschlusses 
entsteht, damit wir dieses Wirken durch unser Beispiel, unseren guten Willen und die Ergebnisse, die wir erzielen 
werden, über den gegenwärtigen, wider unseren Willen noch allzu engen Kreis hinaus ausdehnen können. 
Nur so wird es Europa gelingen, das allen freien Ländern gemeinsame Erbe auszuwerten“4.

In der nächsten Sitzung am 20. März5 werden die acht Vizepräsidenten durch Zuruf ernannt. Es sind drei 
Christdemokraten, drei Sozialisten und zwei Liberale. Die Christdemokraten sind der deutsche Hans Furler, der 
italienische Emilio Battista und der niederländische Cornelis Hazenbosch; die Sozialisten sind der luxemburgische 
Jean Fohrmann, der französische Emile Vanrullen und der deutsche Hellmut Kalbitzer; die Liberalen sind der 
italienische Roberto Cantalupo und der belgische Charles Janssens. 

1 Diese in den nachfolgenden Abschnitten behandelte Aussprache ist von gewissem Belang, um Aufschluss über die Anlaufschwierigkeiten 
der neuen Gemeinschaften, aber auch über die Einstellungen und Erwartungen der Volksvertreter zu bekommen.

2 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 2-3.
3 Ibidem, S. 34-36.
4 Ibidem, S. 35.
5 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 20. März 1958, S. 53-54.
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2.  EUROPÄISCHE INTEGRATION
Bei aller Feierlichkeit der Atmosphäre wird in den Reden der beiden Eröff nungssitzungen am 19. und 20. März 
konkret die Frage der europäischen Integration angegangen, wenngleich sie in zahlreichen Wortmeldungen in 
einen engen Zusammenhang mit der Frage der Rolle der Versammlung und deren Beziehungen zu den anderen 
Organen gebracht wird. 

Nicht so im Falle der drei Diskussionsbeiträge6, in denen der Präsident der EWG-Kommission, Walter Hallstein, die 
von der Gemeinschaft in Angriff  zu nehmenden Probleme, die Leitlinien der EWG-Politiken und die in den ersten 
drei Monaten geleistete Tätigkeit ausführlich darlegt. In dem ausführlichen Bild, das er zeichnet, geht Hallstein auf 
das zentrale Problem des föderalen Charakters der Gemeinschaften ein. Dem Kommissionspräsidenten zufolge 
haben auch die größten europäischen Enthusiasten niemals die Bildung eines europäischen Einheitsstaates 
befürwortet, und im Übrigen dürfe sich das integrierte Europa keinesfalls der Vielfalt berauben, die seinen 
Reichtum ausmacht. Andererseits seien die nationalen Staaten auf verfassungspolitischer Ebene sehr stark und in 
der Geschichte ihrer Völker tiefverwurzelte Gebilde.

Die Folgerung aus dieser Sachlage ist, dass unsere Gemeinschaft, um lebendig und kräftig zu werden, eine gut 
funktionierende föderative Struktur haben muss. Das heißt, es muss in der Verteilung zwischen dem nationalen 
und dem übernationalen Element ein Gleichgewicht vorhanden sein, das dem nationalen Element soviel 
zuweist wie nötig und dem übernationalen Element soviel zuweist wie möglich7.

Der Vorsitzende der Fraktion der Liberalen und Nahestehenden, Martino8, der damit im Wesentlichen konform 
geht, wenngleich er einen anderen Ansatz verfolgt, weist nachdrücklich darauf hin, dass die drei Gemeinschaften 
gemäß den Normen der Verträge klar defi nierte Ziele und Grenzen hätten, ihre Gründung sich jedoch in den 
Rahmen eines größeren, allgemeinen Vorgangs einfüge, nämlich in den Prozess der politischen Integration des 
europäischen Kontinents. Unter diesem Gesichtspunkt seien die Bestimmungen der Verträge zu deuten. Europa, 
das sich bewusst sei, nach Kultur und Zivilisation bereits eine Einheit zu bilden, müsse eine seit ungefähr fünfzig 
Jahren auf ihm lastende Krise überwinden, die ihren Ursprung darin habe, dass ein „aktiver“ Glaube an die Ideale, 
an die Grundsätze und an die Werte der europäischen Zivilisation nicht oder nur unzulänglich bestehe. Es sei 
unausweichlich geworden, aus diesem Abgrund wieder aufzusteigen, um den Nationalismus überwinden zu 
können, ohne den Begriff  der Nation zu zerstören, indem nicht nur ein Weg nach aufwärts mit Kühnheit gebahnt, 
sondern auch in Geduld gewartet werde, auf dass nur das Gute geschehe, wachse und gedeihe.

Dehousse9 wiederum äußert sich sehr optimistisch über die Zukunft der Integration, die sich durch eine Reihe 
von Etappen von einer wirtschaftlichen zu einer politischen Integration entwickeln werde: die wirtschaftliche 
Einigung sei unwiderrufl ich, und diese Unwiderrufl ichkeit werde zur politischen Integration führen, wie es im 
Übrigen den Signatarregierungen bewusst sei, die in der Präambel der Verträge ihren festen Willen bekräftigten, 
die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaff en.

Dem schließt sich auch Wigny10 an, der unter Hinweis auf die Punkte, auf die die unter seinem Vorsitz tätige 
christlich-demokratische Fraktion besonderen Wert legt, erklärt, Europa dürfe nicht die Liquidierung von 
Nationen bedeuten, sondern solle ihnen vielmehr helfen, ihre bedrohte Größe wiederzufi nden, ihre künftige 
Entwicklung zu sichern und ihre demokratische Wesenheit zu bewahren. Vor diesem Hintergrund, so hebt der 
Redner hervor, müsse der Gemeinsame Markt sowohl den Verbrauchern als auch den Arbeitern zugute kommen 
und eine Harmonisierung der direkten und indirekten Löhne der Arbeiter auf dem höchsten Stand zur Folge 

6 Hallstein ergreift das Wort am 19. März (EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 18-20) und am 20. März (EPV – Verhandlungen 
- Sitzung vom 20. März 1958, S. 34-47 und S. 80-83). 

7 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 20. März 1958, S. 50. 
8 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 27-30.
9 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 20. März 1958, S. 60-65.
10 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 20-24.
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haben. Die Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes verlange Anpassungen, die auf lange Sicht vorteilhaft 
sein werden, deren Last aber nicht von den wirtschaftlich Schwachen getragen werden könne; die sozialen 
Belastungen müssten durch Einschaltung der europäischen und der nationalen Obrigkeiten erleichtert werden. 
Im Bereich der auf den sozialen Fortschritt ausgerichteten Wirtschaftspolitiken müsse die Obrigkeit auf lange 
Sicht die als Hinweise dienenden allgemeinen Ziele aufstellen und kurzfristig habe sie eine Politik zu verfolgen, 
welche die Arbeitsplätze vermehrt und die Produktivität der Arbeit fördert, wobei allerdings die Planwirtschaft 
nicht zu weit getrieben werden dürfe.

3.  DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN ORGANEN: DIE KONTROLLE DER 
VERSAMMLUNG ZUR FÖRDERUNG DES INTEGRATIONSPROZESSES UND 
ZUR ABWEHR DER GEFAHR DES DEMOKRATIEDEFIZITS

Das Gleichgewicht zwischen Rat, Kommission und Versammlung ist sowohl für den Grad der Demokratie der 
Gemeinschaften, hauptsächlich im Rahmen des Verhältnisses zwischen der Versammlung und den beiden 
anderen Organen, als auch für den Grad der Supranationalität, hauptsächlich im Rahmen des Verhältnisses 
zwischen Rat (Vertretung der nationalen Interessen) und Kommission (supranationale Sichtweise) maßgeblich. 
Im Mittelpunkt der Diskussion steht der EGKS-„Besitzstand“ der Beziehungen zwischen den drei Organen, der 
über die Bestimmungen der Römischen Verträge hinaus beibehalten werden muss; im Hintergrund steht der 
Ausblick auf die allgemeine Direktwahl der Versammlung. 

Bereits in den Reden bei der Eröff nung der Sitzungsperiode am 19. März hatten der amtierende Präsident des 
EWG-Ministerrats, Victor Larock11, und der amtierende Präsident des EGKS-Ministerrats, Paul Wilwertz12, das 
Thema der Beziehungen zwischen Rat und Versammlung hervorgehoben. Ersterer betont, dass die vollständige 
Integration Europas das Ziel der Römischen Verträge ist, und unterstreicht die impulsgebende Rolle, die die 
Parlamentarische Versammlung in diesem Rahmen sowie im Hinblick auf ihre in den Verträgen vorgesehenen 
direkten allgemeinen Wahlen wahrzunehmen habe. In seiner privilegierten Eigenschaft als Vertreter einer bereits 
seit fast sechs Jahren tätigen Gemeinschaft macht Wilwertz für die EGKS geltend, sowohl für die Beziehungen 
zwischen der Exekutive und der Gemeinsamen Versammlung als auch für die Öff nung gegenüber Drittländern 
ein erfolgreiches Modell gebildet zu haben, das Vorläufer und Leitbild für die Bestimmungen des EWG-Vertrags 
war.

In der gleichen vorteilhaften Position befi ndet sich der Präsident der Hohen Behörde, Paul Finet13, der für seine 
Institution beansprucht, von Anfang an die Beziehungen zur Gemeinsamen Versammlung mit dem Ziel ihrer 
Unterrichtung gestaltet zu haben, als handle es sich um die Beziehungen zwischen einer Regierung und deren 
Parlament. Mit den Römischen Verträgen werde die Versammlung den Schnittpunkt der Tätigkeiten der drei 
Exekutiven bilden, die ihre Zusammenarbeit bereits in den Grundzügen festgelegt haben.

Für Walter Hallstein, Präsident der EWG-Kommission, besitzt die Parlamentarische Versammlung noch nicht 
die Zuständigkeit eines nationalen Parlaments, in dem Verhältnis der Kommission zu ihr sei aber durch die 
Anerkennung ihrer Befugnis zur Kontrolle der Exekutive eine der wesentlichen Funktionen eines echten 
Parlaments bereits erfüllt14. Dieser Standpunkt wird am Tag darauf nochmals ausführlicher dargelegt, als Hallstein 
deutlich macht, dass sich die Kommission nicht darauf beschränken werde, den vorgeschriebenen Jahresbericht 
mit der Versammlung zu erörtern; sie werde vielmehr alle geeigneten Gelegenheiten ergreifen, um sich der 
Stellungnahme der Versammlung zu vergewissern, wobei er insbesondere Artikel 149 des Vertrags erwähnt, 

11 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 5-8.
12 Ibidem, S. 10-11.
13 Ibidem, S. 13-15.
14 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 19-20.
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wonach die Kommission, solange der Rat nicht entschieden hat, ihre anfänglichen Vorschläge ändern kann, 
insbesondere in den Fällen, in denen die Versammlung zu diesem Vorschlag gehört wurde15. 

Die zentrale Rolle der Versammlung wird von den Abgeordneten, die das Wort ergreifen, natürlich sehr 
leidenschaftlich betont. 

Dehousse16 stellt die Frage der Beziehungen zwischen den Institutionen in den allgemeineren Rahmen der 
unterschiedlich gearteten Aufträge der EGKS einerseits und der neuen Gemeinschaften andererseits. Der Redner 
macht einen grundlegenden Unterschied zwischen der wirtschaftsregulierenden Aufgabe der Hohen Behörde 
der EGKS und der allgemeinen Freiheit in der Wahl ihrer Mittel, die den Exekutiven der beiden anderen Organe 
gelassen werde. Der Grund für diesen Unterschied liege darin, dass das in die Zuständigkeit der beiden neuen 
Gemeinschaften fallende Sachgebiet umfangreicher sei als der sektorale Zuständigkeitsbereich der EGKS, weshalb 
es sich bei den Römischen Verträgen um Rahmenverträge handle, in denen Ziele und Verfahren sowie die 
Organe bestimmt seien, die dann über die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Strategien und Maßnahmen 
zu entscheiden hätten. Die wichtigeren Entscheidungen lägen beim Rat, der allerdings eine Entscheidung mit 
qualifi zierter Mehrheit nur auf Vorschlag der Kommission treff en und Änderungen der Kommissionsvorschläge 
nur einstimmig beschließen könne. Die Befugnis der Versammlung in diesem Kontext bestehe darin, lediglich 
von der Kommission auf den 18 im EWG-Vertrag sowie 11 im Euratom-Vertrag genannten Gebieten konsultiert 
zu werden. Die eigentliche Einfl ussmöglichkeit der Versammlung müsse sich demnach auf das Recht, 
Misstrauensanträge gegen die Exekutive einzubringen, gründen. Durch das daraus resultierende Gleichgewicht 
werde sich eine Solidarität zwischen der Versammlung und den Kommissionen herausbilden.

Teitgen17 ist der Ansicht, die wirtschaftliche Integration müsse zur politischen Integration führen, und während 
er sich ein enges Bündnis zwischen der Versammlung und den Exekutivorganen gegenüber den Ministerräten 
erhoff t, geht er vor allem auf die Zukunftsaussichten für eine Vereinigung der Exekutivorgane ein, die er zu einer 
weitergehenden Zusammenlegung ihrer Dienststellen auff ordert, als Hallstein sie in seiner Rede angekündigt 
hat. 

Geschichtlicher Vorläufer eines aktuellen Themas, des Demokratiedefi zits, ist die Rede des Christdemokraten 
Wigny18, der hervorhebt, dass die europäische Demokratie zwangsläufi g die Kontrolle durch die Versammlung 
beinhalte, da die nationalen Parlamente niemals dem Rat der europäischen Minister gegenüberstehen werden, 
und es wäre undenkbar, dass die Politik auf den wichtigsten Gebieten der Wirtschaft sich jeder demokratischen 
Kontrolle entziehen sollte. Von einem anderen Ansatzpunkt, der aber in die gleiche Richtung zielt, geht der 
Sozialist Lapie19 aus, der auf das Wesen der Kontrolle eingeht, die als eine Form der Zusammenarbeit im Rahmen 
von Oppositionen, zumindest Oppositionen zwischen den verschiedenen Gesichtspunkten, zu verstehen sei. 
Bei allem Gegensatz müsse man, um zusammenzuarbeiten, sich nicht nur darüber im Klaren sein, wohin man 
zusammen geht, sondern auch wie man zusammenarbeiten könne.

4. EURATOM: WELCHE ZIELE? 
Motz20, von jeher ein begeisterter Befürworter der Atomenergie und der europäischen Integration auf diesem 
Sektor, setzt sich mit Euratom auseinander: Die Kernkraft, die neue Energieform, eröff ne noch kaum zu ermessende 

15 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 20. März 1958, S. 47.
16 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 20. März 1958, S. 60-65.
17 Ibidem, S. 65-68.
18 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 20-24.
19 Ibidem, S. 24-27.
20 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958 , S. 8-10.
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Perspektiven der friedlichen Verwendung und erfreue sich bedeutender wissenschaftlicher Fortschritte, die von 
der neuen Gemeinschaft in industrielle Wirklichkeit umzusetzen seien:

„Der Euratom-Vertrag ist insofern ein zweckmäßiges Instrument, als er die Initiativ- und Aktionsmöglichkeiten 
der Regierungen und der Industrie unberührt lässt, zugleich aber der Kommission eine Reihe wirkungsvoller 
Mittel zur Unterstützung der Regierungen an die Hand gibt“21.

Enrico Medi, Vizepräsident der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft, hält in der Eröff nungssitzung 
eine fl ammende Rede22, geht aber in der darauff olgenden Sitzung konkret auf die von seiner Gemeinschaft 
durchzuführenden Tätigkeiten und die damit verbundenen Schwierigkeiten ein23. Die Philosophie von Euratom 
bestehe nicht darin, die Lücken der Mitgliedstaaten im Bereich der Kernenergie auszufüllen, sondern positivere 
Ziele zu verfolgen, beispielsweise die Arbeit und das Leben Hunderter von Millionen Menschen humaner zu 
gestalten, damit so wieder Vertrauen in die friedliche Zukunft der Welt entstehen könne.

Bei dieser Sichtweise ihres Endzwecks werde Euratom ihre grundlegende Aufgabe, die Förderung der 
Unternehmen auf dem atomaren Sektor, nicht durch irgendeine Monopolisierung oder durchgreifende 
Planung erfüllen können, sondern durch das Ziel einer Koordinierung und Harmonisierung der Politik der 
Mitgliedstaaten. In diesem Rahmen werde Euratom die Unternehmungen über die technischen Gegebenheiten 
und die Marktverhältnisse aufklären, wobei durch die Verbreitung der Kenntnisse Verluste an Zeit, Kapital und 
Arbeitsaufwand vermieden werden sollen. 

In dem spezifi scheren Bereich der Forschung werde Euratom vor allem das Menschenpotenzial, einer der 
großen Reichtümer Europas, zu fördern haben und die materiellen Voraussetzungen schaff en müssen: es müsste 
„möglich sein [...], in Europa eine systematische Ausbildung  von Männern der Wissenschaft und der angewandten 
Wissenschaft zu fördern, die zur Entwicklung der Atomenergie und Atomindustrie wesentlich beitragen könnten“24. 
Die materiellen Voraussetzungen umfassten auch die Schaff ung von Laboratorien, die bestens für Aufgaben 
der auf die Kernenergie angewandten Physik ausgestattet und denen Laboratorien für Chemie und Elektronik 
angegliedert sein müssten, denn der Forschungsbereich werde umfangreich sein: Forschungen auf dem Gebiet 
der Kernfusion machten Entscheidungen über Reaktorprototypen erforderlich, die untersucht, geändert und 
vervollkommnet werden müssten. Durchzuführen seien ferner Untersuchungen betreff end Metallurgie und 
Physik des festen Aggregatzustandes sowie Probleme, die die geophysikalische und geologische Forschung im 
Hinblick auf die Schürfung etwaiger abbaufähiger Uranlagerstätten betreff en. Die Untersuchungen seien wegen 
der mit dem Strahlenschutz verbundenen Aspekte auf den Bereich der Biologie zu erweitern. 

Euratom werde im Wesentlichen vier Schwierigkeiten begegnen: noch nicht gesicherte und nicht immer 
unmittelbar zugängliche Kenntnisse auf dem atomaren Gebiet; die notwendige Rekrutierung einer großen Zahl 
qualifi zierter Arbeitskräfte; Erfordernis hoher Investitionen sowie schließlich die Aufnahmebereitschaft in der 
industriellen Welt, die in Euratom keinen Konkurrenten, sondern eine Stütze sehen müsse.

Battista25 befasst sich in seiner Rede mit Euratom und stellt die Atomenergie in den allgemeineren Rahmen 
der Koordinierung sämtlicher Energiequellen. Es gehe dabei um eine Frage der Kosten, sowohl hinsichtlich 
des Preisniveaus als auch in Bezug auf die regionalen Preisunterschiede; des Weiteren gehe es um ein Problem 
des Zugangs für alle und überall in der Gemeinschaft. Für ein breites Wirtschaftswachstum seien dies die 
Voraussetzungen. Zu diesen Themen bestehe bereits eine von der EGKS entwickelte und von der Versammlung 
befürwortete Strategie, die mit dem Beitrag der drei Gemeinschaften weiterverfolgt werden müsse. In diesem 

21 Ibidem, S. 9.
22 Ibidem, S. 15-18.
23 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 20. März 1958, S. 50-60.
24 Ibidem, S. 51.
25 Ibidem, S. 72-73.
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Kontext bringt der Redner den Wunsch nach alsbaldiger Errichtung der im Euratom-Vertrag vorgesehenen 
Gemeinsamen Forschungsstelle zum Ausdruck, die notwendig sei, um die zwischen Europa und den Vereinigten 
Staaten in der wissenschaftlichen Forschung und insbesondere bei den eingesetzten Mitteln bestehende Kluft 
zu schließen.

Posthumus26 übt an den Erklärungen von Medi eine höfl iche, aber gezielte Kritik. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Institutionen, mehr aber noch zwischen den Gemeinschaften im Bereich der Energie sei elementar, denn jede 
von ihnen sei für eine oder mehrere Energiequellen verantwortlich: Euratom für die Atomenergie, die EGKS für 
Kohle und die EWG für die anderen Quellen, darunter Erdöl, dessen Problematik durch die Suezkrise verdeutlicht 
worden sei. Was speziell Euratom anbelangt, so müsse die Kommission eine Rangfolge ihrer Prioritäten in Bezug 
auf die vielfältigen Vertragsziele bekannt geben; Posthumus wünscht sich, dass die Betriebssicherheit an erster 
Stelle stehen möge, und greift damit einer der strategischen Weichenstellungen von Euratom vor. Eine weitere 
Priorität, die sich nicht auf die Ziele, sondern die Organisation der Tätigkeiten bezieht, ist die Abgrenzung 
zwischen den Gemeinschaftszuständigkeiten und den nationalen Kompetenzen im Nuklearbereich und mithin 
die Koordinierung der Maßnahmen der Gemeinschaft und der nationalen Stellen.

26 Ibidem, S. 73-76.
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VIERTES KAPITEL
DIE KOORDINIERUNG DER GEMEINSCHAFTEN

1. EIN EINHEITLICHES DREIGLIEDRIGES EUROPA: DAS PROBLEM DER 
KOORDINIERUNG

In der Debatte der Eröff nungssitzung wurden, wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, das grundlegende, 
im Wesentlichen mit der Frage der Beziehungen zwischen den Gemeinschaften und den Mitgliedstaaten 
gleichzusetzende Thema der europäischen Integration sowie das für die Versammlung lebenswichtige Thema 
der Beziehungen zwischen den Organen behandelt. Die Frage der Beziehungen zwischen den Gemeinschaften 
bleibt im Hintergrund.

Die Gelegenheit zu deren Erörterung bietet sich mit dem Sechsten Gesamtbericht über die Tätigkeit der EGKS, zu 
dem der Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen mit zwei Berichten Stellung nimmt, 
erstens dem Bericht Janssen1, in dem das Problem gesondert behandelt wird, und zweitens dem Bericht van der 
Goes van Naters2, der ihn mit einem Entschließungsantrag ergänzt. 

Der erste Bericht stellt, im Gegensatz zu dem dürftigen Protokoll des Ausschusses über die diesbezügliche 
Aussprache3, eine umfassende Analyse des Problems dar, die von einem geschichtlichen Überblick über die 
Methoden ausgeht, nach denen es bis dahin behandelt wurde.

Dieses Problem resultiere aus einer Lücke in den Römischen Verträgen, die keine Bestimmung zur Koordinierung 
der drei Gemeinschaften enthalten, sondern lediglich die jeweiligen Zuständigkeiten festlegen und das parallele 
Nebeneinander der drei Gemeinschaften festschreiben4, doch sei

...ein völlig selbständiges Funktionieren der drei Gemeinschaften undenkbar […], wenn man Überschneidungen 
oder unfruchtbare Auseinandersetzungen über Zuständigkeiten und Befugnisse vermeiden will und um ein 
rationelles Funktionieren der verschiedenen Organe für die europäische Integration bemüht ist5.

Im Hinblick auf dieses Erfordernis herrscht generelles Einvernehmen zwischen den europäischen Organen, die 
mittels ihrer Vertreter in der Eröff nungssitzung der Europäischen Parlamentarischen Versammlung Stellung 
genommen haben; die Ausschüsse der EPV haben ebenso wie zuvor die der Gemeinsamen Versammlung das 
Problem ebenfalls aufgegriff en oder die Exekutiven ersucht, sie über die Formen der Koordinierung, die sie in 
ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen anzuwenden gedenken, zu unterrichten6. 

1 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei Europäischen Gemeinschaften 
und die politischen und institutionellen Aspekte des Sechsten Gesamtberichts über die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
Dok. 14/58. CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0014/58 0010. Der Bericht Janssen enthält auch eine letzte, den Problemen der Information 
gewidmete Ziff er, die nicht auf die Problematik der Koordinierung rückführbar ist, sondern davon zeugt, dass die europäische Führungsschicht 
seit Gründung der Gemeinschaften auf die Sensibilisierung der Öff entlichkeit bedacht war.

2 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei Europäischen Gemeinschaften, 
Dok. 32/58. CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0032/58 0010. 

3 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Protokoll der Sitzung vom 4. Juni 1958 - CARDOC PE0 AP PV/POLI. 
1958 POLI-19580604-0010.

4 Der Bericht leitet diesen Grundsatz des Nebeneinanders von Artikel 252 EWG-Vertrag ab, dem zufolge dieser Vertrag nicht die Vorschriften 
der beiden anderen Verträge beeinträchtigt. 

5 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei Europäischen Gemeinschaften... 
a.a.O. , S. 6-7.

6 In dem Bericht werden die diesbezüglichen Arbeiten einiger Ausschüsse aufgeführt, und Janssen zitiert in seinem Redebeitrag in der 
Plenartagung einige Berichte zu diesem Thema. EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 23. Juni 1958, S. 153.
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2.  DIE KOORDINIERUNGSINITIATIVEN DER STAATEN
UND DER EXEKUTIVORGANE 

Im Übrigen war das Problem den Regierungen sehr wohl gegenwärtig, denn in einem dem EWG-Vertrag 
beigefügten Protokoll werden die Sechs verpfl ichtet, eine Lösung für den unterschiedlichen räumlichen 
Geltungsbereich des nur für das europäische Gebiet der Sechs geltenden EGKS-Vertrags und des sich auch auf 
Algerien und die überseeischen Gebiete erstreckenden EWG-Vertrags zu fi nden7. 

Anlässlich der Unterzeichnung der Römischen Verträge forderten die einzelstaatlichen Regierungen zudem die 
Hohe Behörde auf, Vorschläge zur Sicherstellung einer abgestimmten Politik im Energiebereich vorzulegen; zu 
diesem Zweck wurde am 8. Oktober 1957, noch bevor die neuen Gemeinschaften ihre Tätigkeit aufnahmen, ein 
Protokoll unterzeichnet, dem sie später beitraten8. 

Als der Präsident der Hohen Behörde der EGKS der Versammlung den Sechsten Gesamtbericht über die 
Tätigkeit seiner Gemeinschaft vorlegte, nannte er vier Bereiche, in denen die Zusammenarbeit zwischen den drei 
Gemeinschaften besonders notwendig ist: die Koordinierung der Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, den Verkehr 
und die Außenbeziehungen9.

Auf rein praktischer Ebene wird dies im Sozialbereich von den Exekutivorganen der EGKS und der EWG 
umgesetzt, die dem Ausschuss für Fragen der Sozialpolitik mit einer diesbezüglichen ausführlichen Erklärung 
darüber berichten10. Der Bericht Janssen gibt diese zusammenfassend wieder:

Die beiden Exekutiven haben ihrer Erklärung zufolge drei mögliche Formen der Zusammenarbeit festgelegt:

a) die eine der Institutionen erfüllt eine Aufgabe für beide; die andere nimmt daran durch die Entsendung 
eines Beobachters teil;

b) die beiden Institutionen führen eine bestimmte Arbeit gemeinsam aus;

c) die beiden Institutionen tauschen ständig Informationen aus; diese Art der Koordinierung gilt für diejenigen 
Bereiche, in denen die Institutionen sehr bestimmte Verantwortlichkeiten haben, die sie nach eigenen 
Modalitäten ausüben11.

Auf administrativer Ebene wurde ein „zwischengemeinschaftlicher“ Verwaltungsausschuss geschaff en, in dem 
die für die Verwaltung der Institutionen verantwortlichen Leiter allwöchentlich zusammentraten, um den acht 
Institutionen Empfehlungen für deren Führung zu unterbreiten12. Auf organisatorischer Ebene wurde eine 
Arbeitsgruppe gebildet, um die Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung einiger Dienste zu prüfen; diese arbeitete 
den Grundsatz heraus, die Synergien zwischen den drei Gemeinschaften durch die Schaff ung gemeinsamer 
Dienste zu verstärken, wo immer dies möglich sei. Auf der Grundlage dieses Prinzips werden die gemeinsamen 
Dienste, die zumindest in einer ersten Phase meistens die der Hohen Behörde der EGKS sind, den anderen 
beiden Gemeinschaften zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um die allgemeinen Verwaltungsdienste, 
den Dolmetscherdienst, den Materialeinkauf (mit einem gemeinsamen Büromaschinenpark), die Bibliothek, das 
Amtsblatt, die Statistikabteilung, den Presse- und Informationsdienst, die Außenstellen des Informationsdienstes 
und die Rechtsabteilung13.

7 Auf dieses Protokoll bezieht sich der EPV-Ausschuss für Fragen der Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete, der ein Verfahren 
prüft, um die Bestimmungen der beiden Verträge miteinander in Einklang zu bringen. Ibidem, S. 13.

8 Ibidem, S. 9 und 15.
9 Ibidem, S. 10-11.
10 EPV– Ausschuss für Fragen der Sozialpolitik Protokoll der Sitzung vom 16. Mai 1958 - CARDOC PE0 AP PV/ASOC. 1958 ASOC-19580516-0010.
11 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei Europäischen Gemeinschaften 

und die politischen und institutionellen Aspekte... a.a.O., S. 16-17.
12 Ibidem, S. 17.
13 Diese Aufzählung stammt aus der Rede des Präsidenten der EWG-Kommission, Walter Hallstein, auf der Eröff nungssitzung der 

Parlamentarischen Versammlung. EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 20. März 1958, S. 48.
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3.  DIE INITIATIVEN DER PARLAMENTARISCHEN AUSSCHÜSSE
Wenn dies die Ansätze und Ergebnisse in der Frage der zwischengemeinschaftlichen Koordinierung auf 
Ebene der Exekutivorgane und Regierungen sind, so haben die Parlamentarische Versammlung und sogar die 
Gemeinsame Versammlung zwischen der Unterzeichnung der Verträge und deren Inkrafttreten solide Beiträge 
geliefert. Janssen widmet unter Bezugnahme auf den Bericht Kapteyn14 dem Verkehrsproblem breiten Raum:

...der Ausschuss für Verkehrsfragen der Gemeinsamen Versammlung [war] zur Frage der Koordinierung des 
europäischen Verkehrs zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Lösung dieses durch den EGKS-Vertrag 
aufgeworfenen Problems nur für den gesamten europäischen Verkehr, d. h. im Rahmen der vom EWG-Vertrag 
vorgesehenen gemeinsamen Verkehrspolitik, die auch die Mitarbeit der EGKS voraussetze, gefunden werden 
könnte. Die EGKS sei nämlich für Erzeugnisse zuständig, die einen sehr erheblichen Teil der in den sechs Ländern 
transportierten Güter darstellten. Der Ausschuss für Verkehrsfragen der Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung hat die Frage der Zusammenarbeit der beiden Exekutiven sofort wieder aufgegriff en und diese 
gefragt, auf welche Weise sie ihre Tätigkeiten zu organisieren gedenken15. 

Im Zusammenhang mit einem anderen Bericht der Gemeinsamen Versammlung, dem Bericht Pleven16, weist 
Janssen auf das Problem der unterschiedlichen handelspolitischen Zuständigkeiten der beiden Exekutivorgane 
von EGKS und EWG hin: Während die Befugnisse der Hohen Behörde im Vergleich zu denen der Mitgliedstaaten 
begrenzt sind, sieht der EWG-Vertrag den allmählichen Übergang der einzelstaatlichen Zuständigkeit auf die 
EWG-Kommission vor, der am Ende der Übergangszeit abgeschlossen sein soll.

Daher stellt sich die Frage, ob für Kohle und Stahl die bisherigen Befugnisse der Regierungen, die sie allmählich 
abtreten werden, von der Hohen Behörde oder von der EWG-Kommission übernommen werden. Der 
Bericht Pleven regte eine parallel verlaufende und fortschreitende Übertragung der Befugnisse an die beiden 
Gemeinschaften an, von denen jede für die in ihren Aufgabenbereich fallenden Erzeugnisse zuständig sein 
würde....Die Hohe Behörde scheint hingegen, insbesondere in ihrem Sechsten Gesamtbericht, der Auff assung zu 
sein, dass die Koordinierung der Handelspolitik auch für Kohle und Stahl Aufgabe der EWG sei, wobei ihr selbst 
jedoch die ihr vom EGKS-Vertrag übertragenen Eingriff sbefugnisse erhalten bleiben17.

4.  DIE VORSCHLÄGE DER VERSAMMLUNG 
Die Schlussfolgerungen des Berichterstatters, der keinen Entschließungsantrag vorlegt, vertrauen auf die Politik: 
Die Verträge müssen eingehalten werden, doch ihre Bestimmungen können so ausgelegt werden, dass sie die 
Fortentwicklung der europäischen Integration unterstützen. In diesem Rahmen können sich die Gemeinschaften 
der Möglichkeit bedienen, die ihnen in Artikel 238 EWG-Vertrag und in dem entsprechende Artikel 206 Euratom-
Vertrag gegeben wird und die implizit auch auf die EGKS anwendbar ist, nämlich Assoziierungsabkommen 

14 GEMEINSAME VERSAMMLUNG – Ausschuss für Verkehrsfragen Bericht über die Koordinierung des europäischen Verkehrs, Dok 6/57-58. CARDOC 
AC AP RP/TRAN. 1953 AC-0006/57- November 0010.

15 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei politischen Gemeinschaften 
und die politischen und institutionellen Aspekte... a.a.O., S. 12-13.

16 GEMEINSAME VERSAMMLUNG – Ausschuss für Fragen der Handelspolitik Bericht über die Handelspolitik der EGKS und die durch sie 
hervorgerufenen Probleme, Dok. 1/57-58. CARDOC AC AP RP/RELA. 1953 AC-0001/57- November 0010 (nicht in Französisch verfügbar).

17 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei politischen Gemeinschaften 
und die politischen und institutionellen Aspekte... a.a.O., S. 14-15.
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schließen18. Solche Abkommen, die die Einschaltung des Rates und der Versammlung erfordern, können sogar 
Änderungen der Verträge vorsehen, wobei dann das Revisionsverfahren zu befolgen ist. 

Es scheint also weder an Möglichkeiten noch an Mitteln des Vorgehens und auch nicht an gutem Willen zu 
fehlen; die Koordinierung zwischen den drei Gemeinschaften ist aber vor allem der Ausdruck eines politischen 
Willens, und es ist Aufgabe der Versammlung, darüber zu wachen, dass er in die Tat umgesetzt wird19.

Diese Auslegung wird jedoch vom Präsidenten der EWG-Kommission, Walter Hallstein, zurückgewiesen, der 
Artikel 238 in den Zusammenhang des Vertrags stellt und ausschließt, dass er herangezogen werden kann, um 
die Trennung und die gegenseitige Unabhängigkeit der Gemeinschaften, die äußerst klar in Artikel 232 verankert 
sind, zu umgehen20.

In der Plenarsitzung wird Janssen auf der praktischen Ebene vorschlagen, der Politische Ausschuss solle die 
Empfehlungen der anderen Ausschüsse aufgreifen und in enger Zusammenarbeit mit den Exekutivorganen 
die Konsequenzen für die Institutionen daraus ziehen21. Diese Position wird in den Entschließungsantrag 
übernommen, den der Ausschuss schließlich dem Plenum vorlegt22 und der ohne Aussprache und Änderungen 
angenommen wird23.

5.  DIE HALLSTEINERKLÄRUNG: KOORDINIERUNGSFORTSCHRITTE
Die Debatte ist von Belang, sowohl wegen der Informationen, die die Präsidenten der Exekutiven über die 
Koordinierungsfortschritte im zweiten Quartal 1958 geben, als auch wegen einiger polemischer Anregungen 
von van der Goes van Naters, die, obgleich prompte Antworten darauf gegeben werden, das Gefühl für das 
Empfi nden der Versammlung vermitteln und Themen vorwegnehmen, die in den darauf folgenden Jahren im 
Mittelpunkt der Beratungen über die Gemeinschaftsorgane stehen. 

Hallstein24 zählt die erzielten Fortschritte genau auf, die in politische, administrative und die Kooperationsverfahren 
betreff ende Fortschritte unterschieden werden können. Auf der politischen Ebene hätten die drei Präsidenten 
der Exekutiven beschlossen, regelmäßig zusammenzukommen, um die allgemeine Politik der Gemeinschaften 
und Probleme von gemeinsamem Interesse zu erörtern. Es seien Arbeitsgruppen auf Ebene der Mitglieder der 
Exekutivorgane für Außenbeziehungen, allgemeine Wirtschafts- und Finanzpolitik, Energiepolitik, Sozialfragen, 
Verkehrsfragen, Presse- und Informationswesen gebildet worden, denen weitere folgen könnten.

Auf der Verwaltungsebene hätten die beiden neuen Gemeinschaften denselben Stellenplan wie die EGKS 
angenommen und einen Ausschuss zur Untersuchung von Formen der Zusammenarbeit geschaff en.

18 Die spezifi schen Ziele dieser Artikel betreff en jedoch keineswegs die Koordinierung zwischen den Gemeinschaften, sondern die Erweiterung 
derselben und die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen. In Artikel 238 EWG-Vertrag heißt es beispielsweise: „Die 
Gemeinschaft kann mit einem dritten Staat, einer Staatenverbindung oder einer internationalen Organisation Abkommen schließen, die eine 
Assoziierung mit gegenseitigen Rechten und Pfl ichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren herstellen. Diese Abkommen werden 
nach Anhörung der Versammlung einstimmig vom Rat geschlossen. Werden durch diese Abkommen Änderungen dieses Vertrags erforderlich, so 
müssen diese zuvor nach dem in Artikel 236 vorgesehenen Verfahren angenommen werden“.

19 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei politischen Gemeinschaften 
und die politischen und institutionellen Aspekte... a.a.O., S. 21-22. 

20 EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 24. Juni 1958, S. 169. Auch Sassen, Mitglied der Euratom-Kommission, teilt den Standpunkt Hallsteins im 
Hinblick auf Artikel 206 des Euratom-Vertrags, obwohl in diesem kein analoger Artikel zu Artikel 232 des EWG-Vertrags verankert ist (ibidem, 
S. 170-171). Auf eine entsprechende Auff orderung hin erklärt sich Präsident Hallstein in seiner Antwort an van der Goes van Naters gleichwohl 
bereit, seine Haltung noch einmal zu überdenken. Ibidem, S. 170.

21 EPV Verhandlungen - Sitzung vom 24. Juni 1958, S. 155.
22 EPV Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Koordinierung der drei politischen Gemeinschaften ... 

a.a.O.
23 EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 27. Juni 1958, S. 450.
24 EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 24. Juni 1958, S. 158-160.
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6.  DER AUSSCHUSS DER VERTRETER: GEMEINSCHAFTSORGAN
ODER DIPLOMATISCHES CORPS?

Der Beitrag von van der Goes van Naters25 enthält zum Thema Koordinierung zwei polemische Ansätze, von 
denen einer von größerer Tragweite ist26 und die Rolle des Ausschusses der Ständigen Vertreter, damals mit dem 
Kürzel COCOR bezeichnet (französisch: Comité de coordination des répresentants), betriff t. Dieses Gremium, das 
sich innerhalb der fünf vorangegangenen Jahre ohne Rechtsgrundlage im EGKS-Vertrag entwickelt hatte, wurde 
nach dessen Vorbild in die EWG übernommen, wobei behauptet wurde, es fände seine Rechtsgrundlage in 
Artikel 151 des Vertrags der neuen Gemeinschaft27. Van der Goes van Naters hebt den unsicheren Status des 
COCOR hervor: Handelt es sich um ein Gemeinschaftsorgan, da es von einer Gemeinschaftsinstitution wie 
dem Rat abhängig ist, oder werden seine Mitglieder bei der Gemeinschaft akkreditiert? In diesem letzteren Fall 
würde jedes dieser Mitglieder ein nationales Amt bekleiden und das Gremium wäre ein bei der Gemeinschaft 
akkreditiertes diplomatisches Corps. Insbesondere beanstandet der Redner, dass einer dieser Vertreter mindestens 
einmal stellvertretend für seinen Minister an einer Tagung des Rates teilgenommen habe. Die sozialistische 
Fraktion widersetze sich einer solchen Entwicklung, die sie allzusehr an das „Drama des Europarats“28 gemahne.

Herr Finet, Präsident der Hohen Behörde, weigert sich, auf die Frage nach der Rolle der Vertreter zu antworten, 
die eine interne Angelegenheit des Rates sei, unterstreicht jedoch, dass die Hohe Behörde Beziehungen zum 
Ministerrat unterhalte. Er führt einen Fall an, in dem nach der Aussprache im COCOR Befürchtungen aufkamen, 
die Zustimmung des Rates für einen Vorschlag der Hohen Behörde könne schwierig werden, wobei diese 
Befürchtungen jedoch später durch eine enthusiastische Annahme widerlegt worden seien29. 

Umso präziser ist die Antwort von Herrn Hallstein, der die Besorgnisse von Herrn van der Goes van Naters teilt 
und nicht der Auff assung ist, dass der Artikel 151 zu den glücklichsten Schöpfungen des EWG-Vertrags gehört. Er 
erklärt, die Kommission sei darum besorgt gewesen, dass das Gleichgewicht in der Verteilung der Verantwortung 
zwischen den nationalen und den supranationalen Faktoren des Vertragswerks durch die Handhabung dieses 
Artikels nicht gestört würde. Die Analyse, die Hallstein in Bezug auf die Gefahren des COCOR vornimmt, ist 
überzeugend:

Die eine Gefahr ist die, dass Verantwortungen, die nach dem Vertrag klar auf die zuständigen Minister der 
Mitgliedstaaten konzentriert sind, auf dem Wege der Delegierung in die Ebene von Beamten abwandern, wohin 
sie nicht gehören. Für das Verhältnis der Kommission zu den nationalen Ministern hätte das zur Folge, dass die 
Kommission in ihren Erörterungen, aus denen sich die Lösungen ergeben sollen, es nicht mit denen zu tun hätte, 
die die Instruktionen geben, sondern mit denen, die sie empfangen. Das wäre eine ganz klare Denaturierung der 
Struktur unseres Vertrages.

Die zweite Gefahr besteht darin, dass in dem Verhältnis zwischen dem rein supranationalen Element, das von 
der Kommission repräsentiert wird, und dem föderativen Element, wie ich es früher einmal in diesem Hause 
nennen durfte, eine Verschiebung zum Schaden des supranationalen Gehaltes unseres Vertrages eintritt. 
Es könnte sich nämlich die Gewohnheit entwickeln, dass in dem Ausschuss der ständigen Vertreter praktisch 

25 Ibidem, S. 160-162.
26 In einem anderen Redebeitrag fragt van der Goes van Naters provokativ, warum die Hohe Behörde einen neuen Botschafter in London 

ernannt habe, ohne sich zuvor mit den beiden anderen Gemeinschaften ins Benehmen zu setzen. Ihm wird Präsident Finet entgegen halten, 
er hätte die erst drei Monate später erfolgte Schaff ung der anderen Exekutivorgane abwarten müssen, um sie hinzuzuziehen, was aufgrund 
des freien Botschafterpostens in jener Hauptstadt als ein zu langer Zeitraum betrachtet worden sei. Er versicherte jedoch, in Zukunft 
entsprechende Konsultationen vorzunehmen (ibidem, S. 167). 

27 Absatz 2 dieses Artikels lautet folgendermaßen: „Diese Geschäftsordnung [des Rates] kann die Einsetzung eines Ausschusses aus Vertretern der 
Staaten vorsehen. Der Rat bestimmt die Aufgabe und die Zuständigkeit dieses Ausschusses“.

28 EPV – Verhandlungen - Sitzung vom 24. Juni 1958, S. 162.
29 Ibidem, S. 168.
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eine Administration Leben gewinnt, die sich mit den Aufgaben beschäftigt, die nach dem Vertrag im Grunde 
Aufgaben des supranationalen Organs, nämlich der Kommission, sind30.

Im Verlauf der Debatte dehnt ein anderer der vier Abgeordneten, die das Wort ergriff en haben31, Herr Santero, die 
Diskussion auf den Ministerrat aus, der im Bericht Janssen nicht behandelt wird. Der Redner bemerkt, dass dieses 
Organ nach den Erfahrungen der EGKS je nach den auf der Tagesordnung stehenden Themen unterschiedlich 
zusammengesetzt sei: Jede Regierung entsende ihren für das jeweilige Fachgebiet zuständigen Minister, der aber 
immer deren Gesamtverantwortung verkörpere. Mit den neuen Verträgen hätten die drei Gemeinschaften nun 
jede ihren eigenen Ministerrat, doch nach Erfahrung der EGKS könne ein gemeinsames Organ daraus gebildet 
werden, das die Koordinierung fördern würde32.

     

30 Ibidem, S. 169.
31 Neben dem bereits erwähnten Herrn van der Goes van Naters und Herrn Santero, dessen Gedanken nachstehend wiedergegeben werden, 

beteiligen sich an der Debatte Herr Schujit, der auf die Probleme der Information zu sprechen kommt (ibidem, S. 164-165), und Herr Roselli, 
der zur Besonnenheit bei der Koordinierung mahnt, um zu vermeiden, dass sie nur eine formale Maßnahme bleibt (ibidem, S. 165-166).

32 Ibidem, S. 163.
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FÜNFTES KAPITEL
DIE FRAGE DES SITZES DER ORGANE

1. DIE URSACHE DES PROBLEMS1

Der Sitz der EGKS war auf der Grundlage von Artikel 77 des entsprechenden Vertrags, der vollständig von Artikel 
216 des EWG-Vertrags und Artikel 189 des Euratom-Vertrags übernommen wurde, provisorisch in Luxemburg 
bestimmt worden. Die Bestimmungen lauten übereinstimmend: „Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird im 
Einvernehmen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten bestimmt.“ Es sei bemerkt, dass die Zuständigkeit 
nicht beim Rat, sondern bei den Regierungen liegt, die sich diesbezüglich beraten und zu einer Einigung 
gelangen, die von ihrer Natur her ein einstimmiger Akt ist.

Die Umsetzung der zitierten Artikel gestaltete sich trotz ihrer simplen Formulierung schwierig, sodass die Frage 
des Sitzes eine längere Bearbeitung erforderte, als sie 1958 vorauszusehen war. Es ist sehr aufschlussreich, die 
Ereignisse, zumindest während des ersten Jahrs des Bestehens der Römischen Verträge, Revue passieren zu 
lassen. 

In Wahrheit beginnt die Geschichte noch vor dem Inkrafttreten der Verträge, als in einer Rundtischkonferenz 
der „Europa-Weisen“ über die Zukunft Europas unter dem Vorsitz des Präsidenten des Europarates Dehousse 
ein Protokoll angenommen wird, in dem erklärt wird, die Organe der Sechs sollten von Beginn an in einer 
einzigen Stadt, einer einzigen Region oder einem einzigen Distrikt ihren Sitz haben, der später die Organe der 
„Fünfzehn“ (die Mitglieder des Europarats) vereinen sollte. Bei einer zweiten, Ende November abgehaltenen 
Rundtischkonferenz wird dieser Standpunkt bekräftigt und die Zentralisierung aller europäischen Organe - mit 
einigen Vorbehalten bezüglich der besonderen Situation der WEU - verfochten.

Inzwischen nimmt die Beratende Versammlung des Europarats am 25. Oktober 1957 eine Empfehlung an, in 
der einige Kriterien für die Bestimmung der Sitze der Organe der drei Gemeinschaften aufgestellt werden2: Sie 
sollten sich (bis auf wenige Ausnahmen) an ein und demselben Ort befi nden, wo auch die anderen europäischen 
Organisationen wie die WEU und der Ministerrat des Europarats zu konzentrieren wären; Prestigekämpfe 
zwischen Staaten und Städten sollten vermieden werden, und die auserwählte Stadt sollte mit einem modernen 
Kommunikationssystem und internationalen Pressediensten ausgestattet sein sowie eine zentrale Stellung 
einnehmen, wobei allerdings nicht spezifi ziert wurde, inwiefern.     

Am 7. November 1957 bekundet die Gemeinsame Versammlung in einer Entschließung über die Handelspolitik3 
zwecks einer guten Koordinierung der Handelspolitik zwischen EGKS und EWG den Wunsch, dass die bestehenden 
und zukünftigen europäischen Institutionen eng koordiniert und materiell vereinigt werden.

Am 26. November 1957 nimmt das von Jean Monnet gegründete Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten 
Europas eine Entschließung zu dem Thema an, in der, nach dem Vorbild des US-amerikanischen District of 

1 Die nachstehend erläuterten Fakten und Dokumente sowie die entsprechenden Zitate wurden, sofern in den Fußnoten nichts anderes 
angegeben wird, aus folgendem Dokument übernommen: EPV Generalsekretariat Note zum Verfahren betreff end die von der Versammlung zu 
der Frage des Sitzes der europäischen Organe abzugebende Stellungnahme, 9. April 1958. CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0008/58 0080. Die 
Zitate stammen aus demselben Dokument.

2 In dem Dokument werden sie als begrenzte Gemeinschaften bezeichnet, da ihnen lediglich sechs Länder angehören. Das Dokument ist 
bezeichnend für die damalige Haltung des Europarats zu dem Gemeinschaftssystem, das er gewissermaßen als einen Teil von sich selbst 
betrachtet, dem gegenüber er ein Kontrollrecht habe.

3 GEMEINSAME VERSAMMLUNG – Entschließung über die Handelspolitik der EGKS. CARDOC AC AP RP/RELA. 1953 AC-0009/57 - November 0001.
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Columbia, ein von den Organen verwalteter und leicht zugänglicher europäischer Distrikt vorgeschlagen wird, in 
dem alle Gemeinschaftsinstitutionen zusammengeführt werden sollten.

Nach Inkrafttreten der Römischen Verträge kommen die Außenminister der Sechs am 6. und 7. Januar 1958 
zusammen, um die in ihre Zuständigkeit fallenden Beschlüsse zu erlassen, und geben am Ende ein Kommuniqué 
über den Sitz der Organe mit folgenden Kernpunkten heraus: 1. der Sitz sollte sich möglichst an ein und demselben 
Ort befi nden, der nicht genauer spezifi ziert wird (Stadt oder anderer Ort); 2. sie werden vor dem 1. Juni 1958 
erneut zu diesem Thema zusammentreten; 3. inzwischen werden sie die Stellungnahmen der Europäischen 
Parlamentarischen Versammlung sowie der Präsidenten anderer Institutionen, der drei Gemeinschaften und der 
EIB zu den Sitzvorschlägen einholen; und 4. werden sie außerdem qualifi zierte internationale Fachleute auf dem 
Gebiet der Städteplanung anhören. 

Bezug nehmend auf diese Stellungnahme fügt der amtierende Präsident des EWG-Ministerrats, Victor Larock, am 
Tag der Aufnahme der Verhandlungen der Europäischen Parlamentarischen Versammlung folgende Mitteilung 
in seiner Begrüßungsansprache ein:

Nun habe ich Ihrer Versammlung in einer besonderen Frage auf Wunsch meiner Kollegen noch eine Mitteilung 
zu machen. Nachdem sich meine Kollegen für die Wahl des Sitzes der europäischen Institutionen eine 
Frist gesetzt haben, muss ihres Erachtens Ihre Versammlung zu dieser Wahl gehört werden. Sie wünschen 
daher Ihre Stellungnahme hierzu. Die Frage ist wichtig. Soll die Arbeit der Gemeinschaften unter günstigen 
Bedingungen geleistet werden, so muss diese Frage geregelt werden. Wir legen sie Ihnen in der Hoff nung vor, 
dass Ihre Versammlung, indem sie die Frage in voller Unabhängigkeit und völlig unparteiisch prüft, darin die 
Gelegenheit für einen ersten Beweis jenes Geistes der Zusammenarbeit sieht, den wir zutiefst wünschen4.

Wenige Tage später, am 25. Februar 1958, setzen die Ministerräte von EWG und Euratom das Kommuniqué 
der Außenminister vom 6./7. Januar um, indem sie beschließen, dass die Bewerbungen der Regierungen 
bis zum 31. März eingehen müssen, und einen aus sechs Mitgliedern, einem je Regierung, bestehenden 
Sachverständigenausschuss einsetzen, der die Kandidaturen nach folgenden Kriterien prüfen soll:

Die Studie muss die Tatsachenelemente zusammenfassen, die den zuständigen Ministern eine leichte 
Beurteilung der Vorteile ermöglichen, die die vorgeschlagenen Standorte in Bezug auf die Merkmale bieten, 
die der Ort, der für die Niederlassung des Sitzes ausgewählt werden könnte, in sich vereinen sollte.

Diese Stellungnahmen haben einen Punkt gemeinsam: Es soll einen einzigen Sitz geben. Innerhalb der 
festgesetzten Frist gingen die folgenden Bewerbungen ein: 

-  Belgien: Brüssel;

-  Frankreich: Straßburg, Nizza, Paris und das Departement Oise, 

-  Italien: Mailand, Turin, Stresa und Monza

-  Luxemburg: Luxemburg

-  Niederlande: Den Haag (nur für den Gerichtshof)5.

4 EPV - Verhandlungen - Sitzung vom 19. März 1958, S. 7.
5 Kopie des Schreibens von Herrn Calmes, Sekretär der Ministerräte, an Herrn de Meree tot Babberich, Sekretär der Europäischen Parlamentarischen 

Versammlung (11. April 1958) Anhang zu EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die von der 
Versammlung erbetene Stellungnahme zur Frage des Sitzes der europäischen Organe, Dok. 13/58. Berichterstatter Herr Kopf. CARDOC PE0 AP 
RP/POLI. 1958 A0-0013/58 0010.
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2.  DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS VERFAHREN IN DER VERSAMMLUNG
Auf der Grundlage des Ersuchens um Stellungnahme des amtierenden Präsidenten des EWG-Ministerrats 
erteilt der Ausschuss der Präsidenten der Versammlung dem Ausschuss für politische Angelegenheiten und 
institutionelle Fragen den Auftrag, der Versammlung einen Bericht und einen Entschließungsantrag über das 
Verfahren für die Annahme der Stellungnahme vorzulegen, wie der Ausschussvorsitzende, Herr Guglielmone, 
während einer hitzigen Debatte hervorheben wird6. 

Die Präzisierung macht sich erforderlich, weil sich innerhalb des Politischen Ausschusses verschiedene 
Standpunkte sowohl zum Inhalt des vom Politischen Ausschuss geforderten Berichts als auch zum Inhalt der 
endgültigen Stellungnahme gegenüberstehen. Was Ersteren angeht, so setzt sich die Position von Guglielmone 
problemlos durch, der zufolge der Bericht das Verfahren betreff en muss; gleichwohl diskutiert der Ausschuss 
ausführlich darüber, ob sein Entschließungsantrag die Kriterien für die Festlegung des Sitzes enthalten solle. Er 
geht indessen auf den Inhalt eines von Bohy vorgelegten Fragebogens ein7, der letztendlich nicht in den dem 
Plenum unterbreiteten Entschließungsantrag aufgenommen wird. Was die Stellungnahme der Versammlung 
anbelangt, so stehen sich zwei Standpunkte gegenüber: einer, wonach sie sich auf die Angabe der Kriterien 
beschränken sollte, und ein anderer, wonach die Versammlung die auserwählte Stadt angeben sollte8.  

Der endgültige Standpunkt ist in dem Bericht Kopf9 enthalten. Er beschränkt sich auf zwei Fragen: die Modalitäten 
des einheitlichen Sitzes und das Verfahren. Dabei wird festgestellt, dass die Kriterien für die Bestimmung des 
Sitzes bereits in dem Bericht des Europäischen Ausschusses internationaler Städtebausachverständiger enthalten 
sind10. 

In dem Bericht wird der von den Ministern am 7. Januar gebilligte Grundsatz des einheitlichen Sitzes aufgegriff en 
und befürwortet sowie der Hoff nung Ausdruck verliehen, dass sie ihn bei der endgültigen Entscheidung beachten 
mögen. Allerdings war in dem Kommuniqué der Minister die Möglichkeit von Ausnahmen vorgesehen: Zu 
diesem Punkt wird in dem Bericht erklärt, die drei Exekutivorgane, d. h. die Ministerräte, und die Parlamentarische 
Versammlung sollten sowohl aus politischen Gründen als auch aus die Effi  zienz ihrer Arbeit betreff enden 
Gründen an ein und demselben Ort ihren Sitz haben, jedoch unbeschadet der Möglichkeit für die Versammlung, 
außerhalb des einheitlichen Sitzes Plenarsitzungen abzuhalten, sofern dies das reibungslose Funktionieren der 
Arbeiten der Versammlung nicht gefährde. Der Gerichtshof, die EIB und die vom Euratom-Vertrag vorgesehene 

6 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Protokoll der Sitzung vom 28. April 1958 (insbesondere beigefügter 
Kurzbericht) - CARDOC PE0 AP PV/POLI. 1958 POLI-19580428-0010.

7 Ibidem (Anhang).
8 Die Aussprache fi ndet in den Sitzungen vom 28. April, 12. Mai und 4. Juni statt. Siehe ibidem und EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten 

und institutionelle Fragen Protokoll der Sitzung vom 28. April 1958, 4. Juni 1958 - CARDOC PE0 AP PV/POLI. 1958 POLI-19580512-0010 e POLI-
19580604 0010. 

9 EPV –Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die von der Versammlung erbetene Stellungnahme...a.a.O. 
Zu dieser Frage war bereits zuvor ein Zwischenbericht vorgelegt worden, durch den der für die Mai-Sitzung vorgesehene endgültige Bericht 
auf die Juni-Sitzung verschoben wurde. EPV - Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Zwischenbericht über die 
von der Versammlung erbetene Stellungnahme zur Frage des Sitzes der europäischen Organe, Dok. 8/58 Berichterstatter Herr Kopf. CARDOC PE0 
AP RP/POLI. 1958 A0-0008/58 0010. In diesem Bericht wurde die Vertagung diplomatisch mit Gründen erklärt, „die mit besonderen internen 
Problemen der verschiedenen Mitgliedstaaten zusammenhängen und die erhöhte Aufmerksamkeit der betreff enden Staaten erfordern.“ Anhand 
der bereits erwähnten Protokolle der Ausschusssitzungen vom 28. April und 12. Mai (insbesondere des zweiten) lässt sich der Aufschub besser 
nachvollziehen: In Belgien und Italien fanden Parlamentswahlen statt und den neuen nationalen Parlamenten musste Zeit für die Wahl der 
jeweilige Delegationen gegeben werden; für Italien kam noch die Sorge hinzu, die Entscheidung zugunsten einer nicht italienischen Stadt 
noch vor den nationalen Wahlen könne diese zugunsten der gegen die Gemeinschaft gerichteten Parteien beeinfl ussen. Im Protokoll vom 
12. Mai werden außerdem Schwierigkeiten der französischen Delegation erwähnt, die jedoch nicht näher erläutert werden.

10 Der vollständige Text des Ausschussberichts vom 30. April 1958 wird in den Archiven des Rates aufbewahrt. Einer im endgültigen Bericht von 
Herrn Kopf enthaltenen Zusammenfassung können die beiden Kriterien des Ausschusses entnommen werden, die ihrerseits in Unterkriterien 
unterteilt sind. Das erste betriff t den Charakter der Stadt in europäischer Hinsicht: geografi sche Lage und Verkehrsanbindung, europäische 
Ausrichtung, Ausstrahlung der wirtschaftlichen und fi nanziellen Tätigkeit, Informationsdienste und Verbreitung von Ideen. Das zweite betriff t 
besondere Eigenschaften der Stadt: allgemeine Merkmale, öff entliche und gemeinnützige Dienstleistungen, kulturelle Veranstaltungen und 
Freizeitmöglichkeiten, Unterbringungsmöglichkeiten für die Institutionen, ihr Personal und ihre Besucher. 
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wissenschaftliche Anstalt sollten prinzipiell denselben Sitz haben, doch wenn es zur Verwirklichung des 
Grundsatzes des einzigen Sitzes für die politischen Organe erforderlich sei, wären Ausnahmen vertretbar.

In Bezug auf das Abstimmungsverfahren sieht der Entschließungsantrag Folgendes vor:

a) Jedes Mitglied kennzeichnet unter den zehn auf dem Stimmzettel vermerkten Ortsnamen 5 Orte mit 
den Präferenzen 1 bis 5, ohne eine Zahl auszulassen; mit der Ziff er 1 wird also die größte Präferenz 
gekennzeichnet.

b) Beim Auszählen der Stimmen werden für jeden einzelnen Ort unter jeder Präferenznummer 5 bis 1 alle 
Stimmen getrennt gezählt.

c) Das Ergebnis dieser Stimmzählung wird in einer Tabelle niedergelegt, in der für jede Präferenznummer 
die Ortsnamen in der absteigenden Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen aufgeführt werden.

Diese Tabelle wird der Ministerkonferenz als Stellungnahme der Parlamentarischen Versammlung 
übermittelt. 

Damit spricht sich die Versammlung nicht eindeutig für eine Stadt aus, sondern deutet auf die in ihrem Inneren 
bestehenden Tendenzen hin, was im Übrigen im Bericht Kopf hervorgehoben wird, der diesen Aspekt als einen 
Vorzug des vorgeschlagenen Verfahrens darstellt.

Der Bericht wird von der Versammlung am 21. Juni 195811 erörtert und angenommen, wobei im Saal das Echo der 
in der Öff entlichkeit und in den Medien zu diesem Thema ausgebrochenen Auseinandersetzungen widerhallte, 
in denen zumeist die verschiedenen nationalen Kandidaturen unterstützt wurden. Trotz der Schärfe dieser 
Kontroversen werden diese von einigen Rednern als Zeichen eines positiven Interesses der Öff entlichkeit für die 
europäischen Gemeinschaften gewertet. 

In der Debatte geht es hauptsächlich um das vorgeschlagene Verfahren: Die Sozialisten bringen hierzu einen 
Änderungsantrag ein, in dem kritisiert wird, dass die Kriterien nicht klar und deutlich bestimmt worden seien. Der 
Änderungsantrag der Sozialisten wird abgelehnt und stattdessen der von Herrn Teitgen angenommen, der eine 
Position zwischen dem Vorschlag des Ausschusses und dem der Sozialisten einnimmt.

Auf der Grundlage des angenommenen Textes wird das vom Ausschuss vorgeschlagene Verfahren, mit einer 
Änderung, der zufolge die Stimmen nach der Rangfolge der Präferenzen gewichtet werden, zum ersten Wahlgang 
einer zweistufi gen Abstimmung. Der zweite Wahlgang ist wie folgt geregelt:

„Jedes Mitglied wählt drei Orte unter den fünf Orten aus, die im ersten Wahlgang die höchste Punktzahl 
erhalten haben, und kennzeichnet sie mit den Präferenzzahlen 3 bis 1, ohne eine Zahl auszulassen. Die größte 
Präferenz wird also mit der Ziff er 3 gekennzeichnet, die drei Punkte zählt, die zweite Präferenz mit der Ziff er 2, 
die zwei Punkte zählt, usw.

Beim Auszählen der Stimmzettel werden die Orte in der absteigenden Reihenfolge der auf jeden von ihnen 
entfallenden Gesamtpunktzahl zusammengestellt. 

Das in einer Tabelle niedergelegte Ergebnis des ersten Wahlgangs sowie die Namen der im zweiten Wahlgang 
festgestellten ersten drei Orte, letztere in der Reihenfolge des Wahlergebnisses, werden dem Ministerrat 
mitgeteilt.“12 

Der gebilligte Text ergänzt zudem einen Änderungsantrag, auf dessen Grundlage die Europäische Parlamentarische 
Versammlung dem Wunsch Ausdruck gibt, dass dieser Ort [der einzige Sitz] „europäischer Distrikt“ sei. Diese Idee war 
bereits vom Europarat und vom Komitee Jean Monnets13 vertreten, jedoch vom Politischen Ausschuss als noch 

11 EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 21. Juni 1958, S. 56-98.
12 Ibidem, S. 97-98.
13 Siehe unter Punkt 1.
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nicht ausgereift abgelehnt worden. Während der Parlamentsdebatte hatten die Verfasser des Änderungsantrags, 
die Herren Santero und Dehousse, erklärt, dass es nicht darum ginge, einen siebenten Staat zu gründen.

3.  DIE ABSTIMMUNG ÜBER DEN SITZ
Am 23. Juni 1958 nimmt die Europäische Parlamentarische Versammlung nach dem zwei Tage zuvor gebilligten 
Verfahren die Abstimmung vor. 127 Mitglieder nehmen an der Abstimmung teil, und es werden keine leeren 
oder ungültigen Stimmzettel abgegeben.

Die Endergebnisse des ersten Wahlgangs nach der Gewichtung sehen folgendermaßen aus: Straßburg 271 
Punkte, Brüssel 270 Punkte, Nizza 257, Mailand 253, Luxemburg 205, Paris 190, Stresa 138, Turin 124, Monza 120 
und das Departement Oise 77.

Ausgehend von diesen Ergebnissen ist die Versammlung aufgerufen, im zweiten Wahlgang über Straßburg, 
Brüssel, Nizza, Mailand und Luxemburg abzustimmen. Im zweiten Wahlgang werden 126 Stimmberechtigte, 3 
leere oder ungültige Stimmzettel und 123 gültige Stimmen gezählt. Er brachte folgendes Ergebnis:

- für die erste Präferenzstufe, gewichtet mit 3 Punkten: Brüssel 46 Stimmen, Straßburg 31, Mailand 30, Nizza 11 
und Luxemburg 5;

-  für die zweite Präferenzstufe, gewichtet mit 2 Punkten: Nizza 46 Stimmen, Luxemburg 28, Straßburg 26, 
Mailand 16 und Brüssel 7 ;

-  für die dritte Präferenzstufe, gewichtet mit einem Punkt: Mailand 33 Stimmen, Nizza und Luxemburg 28, 
Brüssel 18 und Straßburg 16.

Nach den Gewichtungen ergeben sich für den zweiten Wahlgang die folgenden endgültigen Ergebnisse: Brüssel 
170 Punkte, Straßburg 161, Mailand 155, Nizza 153 und Luxemburg 99.14 

4.  NACH DER ABSTIMMUNG DER VERSAMMLUNG
Der Beschluss der Minister über den Sitz hätte am 1. Juni 1958 gefasst werden sollen, wobei dieser Termin im 
Einvernehmen mit der Versammlung – aus den Gründen, die ihr eine Vertagung ihrer Stellungnahme ratsam 
erscheinen ließen – auf Ende Juni verschoben worden war. Gleichwohl hatten sich die Minister im Oktober 1958 
immer noch nicht geäußert.

In diesem Vakuum reicht Herr Carboni einen Entschließungsantrag ein, in dem die Regierungen aufgefordert 
wurden, einen entsprechenden Beschluss zu fassen, und vorgesehen ist, dass, sofern dies nicht geschehen 
sollte, die Versammlung selbständig über ihren Sitz beschließen werde. Dieser dem Politischen Ausschuss 
übermittelte Entschließungsantrag mündet nach verschiedenen Ereignissen in einen Bericht über den Sitz der 
Organe15, in dem der Antrag von Herrn Carboni berücksichtigt wird; ferner werden ein Änderungsantrag und ein 
nachgeordneter Änderungsantrag berücksichtigt, die im Ausschuss für Verwaltungsfragen der Versammlung und 

14 Interessant erscheint diesbezüglich die Note über die eventuelle Verlegung der Sekretariatsdienste der Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung nach Brüssel, EPV 553, vom 28. August 1958, die nicht unterzeichnet ist und keinen Briefkopf enthält, aus dem ihre Herkunft 
hervorgehen würde (vermutlich stammt sie vom Generalsekretär oder seinem Kabinett). Darin werden die Probleme im Zusammenhang 
mit dem damals in Luxemburg befi ndlichen Sitz des Sekretariats analysiert, der dorthin verlegt worden war, um in die Nähe der dort 
ansässigen Hohen Behörde der EGKS zu rücken (in den Anfängen der Gemeinsamen Versammlung befand sich das Sekretariat in Straßburg). 
In Luxemburg seien die Büros der Versammlung auf drei Gebäude verteilt, was bereits Probleme bereite. Die beste Lösung sei eine Verlegung 
der Dienststellen (es wird nicht angegeben, welche und wie viele) des Sekretariats nach Brüssel, wo sich die beiden neuen Exekutiven 
niedergelassen hatten und wohin die Sekretariate der drei Räte bereits umgezogen waren. Allerdings wird die auf eine Aufteilung eines 
Dienstes auf Brüssel und Luxemburg hinauslaufende Lösung ausgeschlossen. CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0013/58 0080. 

15 EPV– Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über den Sitz der Organe der Europäischen Gemeinschaften, 
Berichterstatter: Herr Kopf, Dok. 33/59. CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0033/59 0010.
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Haushaltsfragen der Gemeinschaften eingereicht wurden und einen Entschließungsantrag zu den fi nanziellen 
Auswirkungen der Streuung der Institutionen der Gemeinschaften betreff en. Mit dem Änderungsantrag wurden 
die Regierungen aufgefordert, die Studien über den europäischen Distrikt voranzutreiben und die Stellungnahme 
der Versammlung zu den verschiedenen in Betracht kommenden Möglichkeiten eines Distrikts einzuholen; mit 
einem nachrangigen Änderungsantrag wurde die Forderung nach Einholen der Stellungnahme der Versammlung 
gestrichen.

Der mit dem Bericht eingereichte Entschließungsantrag wird mit einer einzigen Änderung am 14. Mai 1959 
angenommen16. In der Entschließung werden die Regierungen aufgefordert, so schnell wie möglich einen 
Beschluss über den Sitz der Institutionen oder zumindest über den der Versammlung zu fassen. Außerdem heißt 
es darin:

„6. beauftragt den Präsidialausschuss, eine Delegation zu ernennen, die den Regierungen der sechs 
Mitgliedstaaten diese Entschließung vorlegen und ihnen nachdrücklich erklären soll, dass, falls sie innerhalb 
einer angemessenen Frist noch immer nicht über den Sitz der Versammlung entschieden haben, die 
Versammlung beschließen wird, wo und wie sie ihre Sitzungsperioden abhält, damit es sowohl für die Sitzungen 
der Versammlung und ihrer Ausschüsse als auch für eine angemessene und ständige Unterbringung ihres 
Sekretariats stets Räumlichkeiten zur Verfügung hat.“17

Am 25. Juli fi ndet ein Treff en zwischen der Delegation der Parlamentarischen Versammlung und den Ministern 
statt, das mit einem kuriosen Rollentausch Wignys einhergeht, der nun belgischer Außenminister ist. Über dieses 
Treff en erstattet Robert Schuman, der die parlamentarische Delegation leitet, der Versammlung Bericht18. Im 
Namen der Außenminister nimmt Giuseppe Pella die Probleme zur Kenntnis, die aufgrund der nicht erfolgten 
Bestimmung eines endgültigen Sitzes sowohl für die Versammlung als auch generell für die Institutionen 
entstehen. Seitens der Regierungen gebe es Probleme, die einen einstimmigen Beschluss über den Sitz, wie er 
vom Vertrag vorgesehen ist, verzögert hätten. Anfang 1959 hätten sich die Regierungen einen Termin gesetzt, 
bis zu dem eine Beschlussfassung erfolgen sollte: Frühjahr 1962. Demnach sei eine Übergangszeit von drei Jahren 
vorgesehen, die vollständig gewahrt werden sollte, um ein Minimum an Stabilität für die Institutionen und deren 
Einrichtungen zu gewährleisten. In diesem Zeitraum sollte die Idee des europäischen Distrikts weiterentwickelt 
werden. Was schließlich die von der Versammlung erwogenen einseitigen Maßnahmen anbelangt, so war Pella 
nicht der Ansicht, diese erörtern zu können19.

Der Politische Ausschuss legt später einen Bericht über das Treff en vor20, in dem, ohne klare Positionen zu 
beziehen, die Ausführungen von Pella kommentiert werden, wobei die Übergangszeit von drei Jahren als 
maximaler Zeitraum gedeutet wird, innerhalb dessen die Ministerkonferenz ihren Beschluss fassen muss. In dem 
Bericht wird zwar der Notwendigkeit zugestimmt, eine gewisse Stabilität für das Personal zu gewährleisten, doch 
auch hervorgehoben, dass die Festlegung eines endgültigen Sitzes vorrangig bleibt. 

Die Bewältigung des Sitzproblems sollte sich bekanntlich noch lange hinziehen.

16 EPV – Entschließung über die Festlegung eines Sitzes der europäischen Institutionen in Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, S. 678/59.
17 Ibidem. Die einzige Änderung, die an dem Entschließungsantrag vorgenommen wird, betriff t die zitierte Ziff er: nach der vom Ausschuss 

vorgeschlagenen Version sollte das Präsidium die Delegation ernennen. 
18 EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 22. September 1959, S. 8-10. Von diesem Treff en existieren zwei Berichte, die jeweils acht bzw. zehn Seiten 

umfassen:  EPV - Delegation der Versammlung, die Kontakt zu den sechs Regierungen aufnehmen soll Protokoll der Sitzung vom 25. Juli 1959,  
EPV 2402 - und Protokoll der Anhörung, die die Konferenz der Vertreter der Mitgliedstaaten der Delegation am 25. Juli 1959 gewährte, EPV 2406REV. 
CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0065/59 0070 und PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0051/60 0010.

19 Dieser Standpunkt wird im Wesentlichen im Plenum vom italienischen Staatsekretär Folchi bekräftigt, der jedoch die Möglichkeit einseitiger 
Entscheidungen der Versammlung ganz klar ablehnt, da diese durch die Mehrung vorgefasster Positionen die Entscheidung für die endgültige 
Lösung eher verzögern als beschleunigen würden.  EPV – Verhandlungen – Sitzung vom 23. September 1959, S. 113-114.

20 EPV – Ausschuss für politische Angelegenheiten und institutionelle Fragen Bericht über die Erklärung von Robert Schuman zu den Gesprächen 
am 25. Juli 1959 zwischen der Delegation der Versammlung und den Vertretern der Regierungen der sechs Mitgliedstaaten der Gemeinschaft über 
die Sitzfrage.  CARDOC PE0 AP RP/POLI. 1958 A0-0065/59 0010.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die ersten parlamentarischen Arbeiten der Europäischen Parlamentarischen Versammlung zeugen von der 
besonderen Aufmerksamkeit der damaligen Abgeordneten für die institutionellen Aspekte eines Systems, das 
noch nicht gefestigt und mithin auf der Suche nach seinem Gleichgewicht war. Das in der EGKS geschaff ene 
System war, trotz seines nicht unerheblichen „Besitzstands“, der gewahrt werden sollte, dem neuen institutionellen 
Rahmen nicht mehr angemessen, war dieser doch durch eine Vielfalt von Wirtschaftssektoren und ein neues, 
anderes Herangehen bei der Festlegung der europäischen Politik gekennzeichnet. 

Zu dieser unterschiedlichen Herangehensweise gesellte sich die Herausforderung der Schaff ung eines 
gemeinsamen Marktes, die derartig bedeutsam und revolutionär für die Männer und Frauen der damaligen Zeit 
war, dass sie einige Angeordnete zu der Auff assung veranlasste, die EWG hätte „Gemeinschaft des Gemeinsamen 
Marktes“ heißen sollen, eine Bezeichnung, die sich zwar nicht bei der Namensgebung, wohl aber jahrelang im 
allgemeinen Sprachgebrauch der Menschen durchsetzte.

Der Begriff  Herausforderung ist den Abgeordneten aller politischer Couleur wohlbewusst und gegenwärtig: Als 
die Versammlung über die Sitzanordnung im Plenarsaal entsprechend der Fraktionszugehörigkeit beschließt, 
besteht eine so große Einmütigkeit in den Intentionen, dass es schwierig erscheint, bei den institutionellen 
Themen die verschiedenen Redner politisch zuzuordnen.

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Kontext der Begriff  der Koordinierung der Gemeinschaften, was die 
Abgeordneten genau verstehen, denn sie sind sich darüber im Klaren, dass es ohne eine enge Zusammenarbeit, 
nicht nur zwischen den Exekutiven, sondern zwischen allen Institutionen, keine Lösung geben kann.

Die Ausschüsse bringen das Problem von ihren ersten Sitzungen an vor die Exekutivorgane, jeder für seinen 
Bereich, sie formulieren Vorschläge und drängen auf Maßnahmen. Auch der Versuch Janssens, einen für andere 
Zwecke bestimmten Artikel der Verträge als Instrument für die Koordinierung zwischen den Organen zu nutzen, 
ist, obgleich er juristisch von Hallstein abgeschmettert wurde, ein klares Indiz dafür, wie dringlich das Problem 
der Koordinierung empfunden wurde und wie sehr es eine zwischen allen Organen vereinbarte umfassende 
Lösung erforderte.

Die Frage sollte später eine praktische Lösung fi nden, als nämlich 1967 die Exekutiven vereinigt wurden.

Ganz allgemein ist jedoch zu bemerken, dass recht viele politische Themen, die für die spätere Entwicklung der 
Gemeinschaften von großem Interesse sein sollten, bereits im Bewusstsein der Mitglieder der Parlamentarischen 
Versammlung lebendig waren. So zum Beispiel viele aufgetretene Probleme institutioneller Art, wie das des Sitzes 
(das sich später als langwieriges Problem herausstellen sollte), der Erweiterung der Gemeinschaften, der Rolle der 
ständigen Vertreter, der Beziehungen zu den Staaten oder des Demokratiedefi zits. Dies gilt auch für das Herangehen 
an die wichtigsten Gemeinschaftspolitiken, von den Kontrollaufgaben in Bezug auf die Energieerzeugung bis hin 
zu den Methoden für das Vorantreiben der Integration und des europäischen Zusammenhalts, ein zentrales und 
fesselndes Thema, das die europäischen Abgeordneten von der ersten Sitzung an begeistert.
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